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1 Einleitung 

Das Forschungsfeld Stadtumbau West und die Albstadtkonzeption 2010 bil-
den den Rahmen für das vorliegende Stadtentwicklungskonzept. Es dient 
dazu, Ziele für die zukünftige Entwicklung der Stadt Albstadt - insbesondere 
unter städtebaulichen Aspekten - zu entwickeln und einen Handlungsrahmen 
aufzuzeigen. Dies geschieht vor dem Hintergrund der Herausforderungen, die 
nicht nur aus den globalen Veränderungen und dem zunehmenden Wettbe-
werb zwischen den Kommunen resultieren, sondern sich für Albstadt insbe-
sondere aus dem Strukturwandel in der Textilindustrie und dem bundesweit 
zu beobachtenden, beginnenden demographischen Wandel ergeben. 

1.1 Das Stadtentwicklungskonzept innerhalb des 
Forschungsfelds Stadtumbau West 

Die Deindustrialisierung und die flächenhaften Wohnungsüberhänge in Ost-
deutschland haben im zurückliegenden Jahrzehnt die städtebauliche Diskus-
sion dafür sensibilisiert, dass Stadtentwicklung in Zukunft nicht nur räumliche 
Verteilung von Wachstum sein wird. Eine immer wichtigere Aufgabe wird 
vielmehr die Gestaltung von Rückentwicklungsprozessen werden. Der Diskurs 
über den demographischen Wandel (Bevölkerungsrückgang, Alterung, Wan-
derungsbewegungen) in Deutschland hat diese Städtebau-Debatte noch ver-
stärkt und dabei den Fokus auch auf die Städte in Westdeutschland gelenkt. 

Dauerhafte Wohnungsleerstände, großflächige Industriebrachen und leer 
stehende Einzelhandelsimmobilien in einigen westdeutschen Städten werden 
folgerichtig in den Zusammenhang von regionalen Schrumpfungsprozessen 
und allgemeingültigen Trends der Bevölkerungsentwicklung gestellt. Die Ana-
lyse, in welchen Regionen oder auch Teilräumen von Städten welche Prob-
lemlagen auftreten, ist bisher nur teilweise erfolgt. Wie zukünftige Leitbilder für 
von Rückentwicklung betroffene Städte und Stadträume aussehen müssen 
und welche Strategien zum Umbau der Städte Erfolg versprechen, ist noch 
weitgehend unklar. Um entsprechende Erfahrungen von Städten in Schrump-
fungsprozessen zu sammeln und auszuwerten, wurde daher im Jahr 2002 

durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen unter 
Federführung des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung (BBR) das 
ExWoSt-Forschungsfeld Stadtumbau West initiiert. 

Mit dem Forschungsprogramm Experimenteller Wohnungs- und Städtebau 
(ExWoSt) fördert der Bund seit über 15 Jahren in Form von wissenschaftlich 
begleiteten Modellvorhaben innovative Planungen und Maßnahmen in wichti-
gen städtebau- und wohnungspolitischen Forschungsfeldern. Das Bundesamt 
für Bauwesen und Raumordnung betreut dieses Programm und veröffentlicht 
regelmäßig die Ergebnisse. 

Vor diesem Hintergrund wurden im Sommer 2002 nach einer Ausschreibung 
über die zuständigen Länderministerien elf Pilotstädte in Westdeutschland 
ausgewählt, die beispielhaft Stadtumbaustrategien erproben sollen. Weitere 
fünf Städte kamen nach einer erneuten Ausschreibung im Herbst 2003 dazu. 
Die Stadt Albstadt wurde als einzige Stadt in Baden-Württemberg in das 
ExWoSt-Forschungsfeld Stadtumbau West aufgenommen. 

Albstadt ist stark vom Rückgang der Textilindustrie in den vergangenen Jahr-
zehnten betroffen. Aus diesem Grund wird die Stadt deutlich früher mit den 
Auswirkungen des demographischen Wandels und den daraus resultierenden 
Folgen für die Stadtentwicklung konfrontiert als andere Städte in (West-) 
Deutschland. Insbesondere in Baden-Württemberg werden die niedrige Ge-
burtenrate und die Alterung vorerst noch durch einen positiven Wanderungs-
saldo kompensiert. 

Im Zusammenhang mit der Aufnahme in den Kreis der Pilotstädte wurden in 
Albstadt zwei so genannte Impulsprojekte mit Bundes- und Landesmitteln 
gefördert. Es handelt sich dabei um die Reaktivierung der Gewerbebrache der 
Textilfabrik „Rehfuß und Stocker“ im Gewerbegebiet an der Riedstraße in 
Albstadt-Ebingen sowie um den Rückbau, die Modernisierung und Wiedernut-
zung von Wohnungsbrachen im Wohngebiet „Stiegel-Nord“ in Albstadt-
Tailfingen. In diesen Gebieten zeigen sich schon heute deutlich die Folgen 
der Strukturkrise der Textilindustrie und des demographischen Wandels im 
Leerstand von Gewerbeimmobilien und in massiven Wohnungsleerständen im 
Bereich des Geschoßbaus mit niedrigem Wohnstandard. 
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Abb. 1: Übersicht über die Pilotprojekte im ExWoSt- Forschungsfeld 
Stadtumbau West 
(BBR 2004) 

  

Die im Rahmen dieser Projekte geplanten Maßnahmen sollen Impulse für die 
Gesamtstadt liefern. Sie sind daher in ein übergeordnetes Entwicklungs- und 
Handlungskonzept eingebunden. Dies ist insbesondere deshalb wichtig, da 
Stadtumbaumaßnahmen im Zuge der Novellierung des Baugesetzbuchs 
(BauGB) als städtebauliches Instrumentarium genannt werden (vgl. §§ 171a-d 
BauGB). Als Grundlage für die Festlegung von Stadtumbaugebieten und den 
Erhalt von Fördermitteln für entsprechende Maßnahmen ist ein städtebauli-
ches Entwicklungskonzept erforderlich. 

Ein solches städtebauliches Entwicklungskonzept entspricht einer Gesamt-
schau der städtischen Entwicklung. Es integriert dabei die unterschiedlichen 
Fachressorts und Fachplanungen innerhalb der städtischen Entwicklung und 
berücksichtigt die Wechselwirkungen untereinander. Fachspezifische Planun-
gen bzw. Untersuchungen bilden somit wichtige Grundlagen für die Erarbei-
tung eines integrierten Stadtentwicklungskonzepts. 

1.2 Die Albstadtkonzeption 2010 als Basis des Stadt -
entwicklungskonzepts 

Die Notwendigkeit einer zielgerichteten Entwicklung zur Bewältigung der zu-
künftigen Herausforderungen waren seitens der Stadt Albstadt schon früh 
erkannt worden. 

Im September 2001 wurde deshalb durch einen Beschluss des Gemeinderats 
ein Prozess zur Entwicklung eines Leitbilds für die Stadt Albstadt in Gang 
gesetzt. Als Ergebnisse sind Visionen und Ziele für die weitere Entwicklung 
Albstadts in der so genannten „Albstadtkonzeption 2010“ formuliert. Dieses 
Leitbild, das im Dezember 2002 vom Gemeinderat verabschiedet wurde, soll 
einen Orientierungsrahmen für das zukünftige Handeln von Gemeinderat und 
Verwaltung sowie von Vereinen und privaten Initiativen bilden. 

Die Erarbeitung des Leitbilds erfolgte unter großer Beteiligung der Bevölke-
rung sowie von Vertretern aus Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und Verwal-
tung. So wird gewährleistet, dass die „Albstadtkonzeption 2010“ von einer 
breiten Basis getragen wird. 
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Als ein Ziel des übergeordneten Leitbilds wird in der „Albstadtkonzeption 
2010“ die attraktivere Gestaltung des Stadtbilds, die Belebung der Innenstäd-
te sowie die Bewahrung des Gewachsenen formuliert und ein „integriertes 
städtebauliches Entwicklungskonzept“ (Stadt Albstadt 2003a, S. 6) hierfür als 
wichtiges Instrument genannt. Das vorliegende Stadtentwicklungskonzept 
konkretisiert die „Albstadtkonzeption 2010“ im städtebaulichen Bereich. Es 
berücksichtigt dabei besonders die Aspekte des demographischen Wandels 
und der Strukturkrise. 

1.3 Funktion und Zielsetzung des Stadtentwick-
lungskonzepts 

Das Stadtentwicklungskonzept zielt zunächst darauf ab, die spezifischen 
Probleme Albstadts, die durch die städtebaulichen Rahmenbedingungen, die 
Strukturkrise in der Textilindustrie und die demographischen Veränderungen 
verursacht wurden, darzustellen und zu analysieren. Die Abnahme von Ar-
beitsplätzen in der Textilindustrie, der Rückgang der Bevölkerungszahl und 
die Auswirkungen auf die Stadtentwicklung sind in qualitativer, quantitativer 
und räumlicher Hinsicht zu ermitteln. Weiterhin sind spezifische Parameter 
aufzuzeigen und zu quantifizieren, die als Indikator für die Folgen und das 
Ausmaß der Strukturkrise dienen können. Zu nennen sind hier sowohl schon 
heute vor Ort sichtbare Folgen (z.B. Gewerbebrachen, Wohnungsleerstände) 
als auch angenommene Auswirkungen (z.B. Auslastung der sozialen und 
technischen Infrastruktur, Wohnraumnachfrage, Neubauquote). 

Ausgehend von dieser Analyse sollen die Konsequenzen der aktuellen Prob-
leme für die Stadtentwicklung aufgezeigt werden. So stellt sich die Frage nach 
den bereits heute prognostizierbaren Entwicklungen in den Bereichen Bevöl-
kerung, Arbeitsplätze, Wohnraum- oder Infrastrukturbedarf. Ausgehend von 
diesen zukünftigen Herausforderungen sind Möglichkeiten der planerischen 
Bewältigung aufzuzeigen. 

Das Stadtentwicklungskonzept dient dazu, auf der Basis des übergeordneten 
Leitbilds der „Albstadtkonzeption 2010“ Ziele für die zukünftige städtebauliche 
Entwicklung Albstadts aufzuzeigen. Diese Ziele werden räumlich differenziert 
und konkretisiert. Es wird ein Handlungskonzept erarbeitet, in dem dargestellt 

wird, wie die Inhalte umgesetzt und die formulierten Ziele erreicht werden 
können. 

Das Stadtentwicklungskonzept enthält räumlich konkretisierte Ziele und Maß-
nahmen des Stadtumbaus. Es kann somit als planerische Basis für die Fest-
legung und Abgrenzung von Stadtumbaugebieten nach § 171b BauGB die-
nen. Dies ist Voraussetzung für die Förderung von Stadtumbaumaßnahmen 
durch Bund und Land. 

1.4 Vorgehensweise 

Das erarbeitete Stadtentwicklungskonzept für Albstadt beschränkt sich räum-
lich auf den Bereich des so genannten Talgangs, d.h. die im Tal der Schmie-
cha gelegenen Stadtteile Ebingen, Truchtelfingen, Tailfingen und Onstmettin-
gen. Diese Stadtteile waren in der Blütezeit der Textilindustrie im Gegensatz 
zu den eher ländlich geprägten kleinen Stadtteilen am meisten industrialisiert. 
Die Folgen des Strukturwandels sind hier am stärksten wahrnehmbar. 
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Abb. 2: Bezugsraum des Stadtentwicklungskonzepts un d Lage der 
Impulsprojekte 
(eigene Darstellung) 

  

Grundlage für die Erarbeitung bildet eine Bestandsanalyse zur Erfassung und 
Bewertung der Ausgangssituation Albstadts für die Stadtentwicklung. Hiervon 
ausgehend werden Ziele für die zukünftige städtebauliche Entwicklung abge-
leitet. Diese werden in unterschiedlichen Maßstabsebenen räumlich und in-
haltlich konkretisiert. Abschließend werden Konzepte zur Umsetzung darge-
stellt. 

Die Vorgehensweise ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. 

Abb. 3: Vorgehensweise bei der Erarbeitung des Stad tentwicklungs-
konzepts 
(eigene Darstellung) 
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Dieser vorliegende Bericht behandelt nur das Zielko nzept, welches auf 
einer breiten Bestandsanalyse und –bewertung sowie auf daraus entwi-
ckelten Prognosen entwickelt wurden! 
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2 Bestandsanalyse 

2.1.1 Vorgehen 

Grundlage für die Entwicklung eines Zielkonzeptes war eine breite Bestands-
analyse und Prognose. Neben den planerischen Rahmenbedingungen für ein 
städtebauliches Entwicklungskonzept wurden hierbei vor allem die Stadtstruk-
tur, die Bevölkerungsentwicklung, die Verkehrssituation, der Bereich Wirt-
schaft und Arbeit, die erwerbswirtschaftliche und soziale Infrastruktur sowie 
das Thema Freiraum und Umwelt aufgenommen und bewertet. Auf Grundlage 
dieser Bewertung erfolgte dann die Entwicklung von Prognosen und Trends 
als Rahmenbedingungen für eine zukünftige Entwicklung. 

Weitere Ergebnisse der Bestandsanalyse können den Plänen 1-5 in der Anla-
ge entnommen werden.  

2.1.2 Potenziale und Defizite 

Abb. 4: Potenziale  und Defizite Albstadts 
(eigene Darstellung) 
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2.1.3 Resumée 

Albstadt besitzt zahlreiche Potenziale, die als gute Ausgangsbedingungen für 
die zukünftige Entwicklung zu bewerten sind. Gleichzeitig sind jedoch auch 
Defizite vorhanden, die sich nachteilig auf die Konkurrenzsituation der Stadt 
im regionalen Gefüge und auf das innerstädtische Gefüge auswirken können. 
Diese resultieren insbesondere aus den infolge des Strukturwandels und des 
demographischen Wandels geänderten Rahmenbedingungen. Die Defizite 
können jedoch auch Chancen für die zukünftige Entwicklung bieten (z.B. Flä-
chenpotenziale im Bestand).Zielentwicklung 

Für die Stadt Albstadt lassen sich insbesondere aufgrund des einsetzenden 
demographischen Wandels und der Strukturkrise in der Textilindustrie geän-
derte Rahmenbedingungen für die zukünftige Stadtentwicklung feststellen. 
Vor diesem Hintergrund muss sich Albstadt positionieren, um sich innerhalb 
des Wettbewerbs der Städte und Regionen behaupten zu können. 
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3 Leitziele 

In Albstadt lassen sich zwei übergeordnete Leitziele für die Stadtentwicklung 
formulieren, die weiter konkretisiert werden: 

·  Albstadt muss der Abnahme und Alterung der Bevölker ung durch 
eine Attraktivierung gegensteuern. 

·  Albstadt muss sich den Veränderungen durch den demo graphi-
schen Wandel und den Strukturwandel durch eine ziel orientierte 
Entwicklung anpassen. 

Abb. 5: Leitziele der Stadtentwicklung 
(eigene Darstellung) 

     
 

 Profilentwicklung 
 

 

 zukunftsfähige Arbeitsplätze 
 

 

 kinder- und familienfreundliches 
Lebensumfeld 

 

 

Gegensteuern 
in Bezug auf Abnahme und 
Alterung der Bevölkerung 

durch 
Attraktivierung  Aufwertung Stadtbild 

 

 

   
 

 

 Nutzung von Flächenpotenzialen 
im Bestand 

 

 

 seniorengerechtes Lebensumfeld 
 

 

 Anpassung Wohnungsbestand 
 

 

Anpassung 
an Bevölkerungsabnahme 

und -alterung sowie 
Strukturwandel durch 

zielorientierte Entwicklung  Anpassung Infrastruktur 
 

     

 

„Gegensteuern durch Attraktivierung“ 

Teilziel „Profilentwicklung“:  
Eine Profilentwicklung soll dazu beitragen, die Stadt Albstadt innerhalb der 
regionalen Konkurrenzsituation zu positionieren. Weiterhin sollen auf diese 
Weise Identitäten für die einzelnen Stadtteile und eine Situation der Vielfalt 
innerhalb der Gesamtstadt entwickelt werden. Dies schließt auch eine Attrak-
tivierung des Wohnumfelds ein. Gleichzeitig ist die Profilentwicklung auch im 

Zusammenhang mit einer notwendigen Konzentration auf das Wesentliche zu 
sehen. 

Teilziel „zukunftsfähige Arbeitsplätze“:  
Die Schaffung von Arbeitsplätzen ist erforderlich, um den Arbeitsplatzverlus-
ten bedingt durch die strukturellen Veränderungen entgegenzuwirken. Gleich-
zeitig ist ein entsprechendes Arbeitsplatzangebot notwendig, um dem Weg-
zug von Personen entgegenzuwirken bzw. um Wanderungsgewinne zu erzie-
len. Ein besonderes Augenmerk muss dabei in Albstadt auf Arbeitsplätze im 
Dienstleistungssektor sowie ein hohes Ausbildungsniveau als Voraussetzung 
für die Bewältigung des wirtschaftlichen Strukturwandels gerichtet werden. 

Teilziel „kinder- und familienfreundliches Lebensum feld“: 
Der Alterung der Bevölkerung kann durch Zuzüge junger Familien entgegen 
gewirkt werden. Durch die Schaffung eines kinder- und familienfreundlichen 
Umfelds kann die Attraktivität Albstadts für potenziell Zuziehende erhöht wer-
den. Auch für Investitionen der Wirtschaft kann ein solcher weicher Standort-
faktor Bedeutung erlangen. 

Teilziel „Aufwertung des Stadtbildes“: 
Das gegenwärtige Stadtbild wirkt sich aufgrund gestalterischer Defizite in 
vielen Bereichen nachteilig auf das Erscheinungsbilds Albstadts aus. Durch 
eine städtebauliche Aufwertung – vor allem der Ebinger Innenstadt - kann sich 
die Wahrnehmung der Stadt sowohl bei potenziell zuziehenden qualifizierten 
Arbeitskräften als auch bei potenziellen Investoren verbessern. Eine attraktive 
Stadt trägt somit zur Bewältigung des wirtschaftlichen Strukturwandels bei. 

„Anpassung durch zielorientierte Entwicklung“ 

Teilziel „Nutzung von Flächenpotenzialen im Bestand “: 
Aus der Notwendigkeit des Wechsels von einer wachstumsorientierten hin zu 
einer bestandsorientierten Entwicklung ist es in der Folge auch erforderlich, 
Entwicklungsschwerpunkte im Innern der Siedlungsbereiche zu setzen und 
nicht mehr nur an den Rändern. Durch die Nutzung von ungenutzten Flä-
chenpotenzialen können auch Störungen des Stadtbilds beseitigt werden. 
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Teilziel „seniorengerechtes Lebensumfeld“: 
Der Alterung der Bevölkerung kann nur begrenzt entgegen gewirkt werden; 
der Alterungsprozess kann nur verlangsamt, jedoch nicht aufgehalten werden. 
Die zunehmende Zahl älterer Menschen erfordert auch eine Anpassung der 
Stadtstruktur an deren Bedürfnisse. Hierzu gehören auch ein attraktives 
Wohnumfeld und kurze Wege zu Versorgungs- und Infrastruktureinrichtungen 

Teilziel „ Anpassung Wohnungsbestand“: 
Das gegenwärtige Wohnungsüberangebot, das sich insbesondere an den 
Wohnraumleerständen erkennen lässt, erfordert eine Anpassung des Woh-
nungsbestands sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht. 

Teilziel „ Anpassung Infrastruktur“: 
Aus der demographischen Entwicklung resultiert eine Veränderung der Nut-
zerzahlen von Infrastruktureinrichtungen. Eine Anpassung des Infrastruktur-
bestands ist deshalb erforderlich. Dies darf nicht nur unter dem Aspekt der 
Gewährleistung der Grundversorgung und einer möglichst optimalen Auslas-
tung der Einrichtungen geschehen, sondern muss auch das Ziel eines mög-
lichst hohen Ausstattungsniveaus verfolgen. 

3.1 Entwicklungsstrategien 

Hinsichtlich der Vorgehensweise bei der zukünftigen Stadtentwicklung in Alb-
stadt sind alternative Strategien denkbar. Zu prüfen ist, in wie weit sich mit 
diesen unterschiedlichen Wegen die formulierten Leitziele erreichen lassen. 
Nachfolgend werden drei Alternativen - die restriktive Entwicklung, die expan-
sive Entwicklung und die qualitative Entwicklung - beschrieben und hinsicht-
lich des Grads der Zielerfüllung bewertet. 

 

 

 

Abb. 6: Schematische Gegenüberstellung der drei bet rachteten Ent-
wicklungsstrategien 
(eigene Darstellung) 

Restriktive Entwicklung Expansive Entwicklung Quali tative Entwicklung 

Ergänzung im Innern Ergänzung am Rand Umbau zu neuer Qualität 

   
 

·  Restriktive Entwicklung:  
Aus der - auch bei Zuwanderung - rückläufigen Bevölkerungszahl, dem 
daraus resultierenden geringen Wohnungsneubedarf und dem vorhan-
denen Bauflächenpotenzial innerhalb der bestehenden Siedlungsgren-
zen lässt sich die Strategie der restriktiven Entwicklung begründen. Die-
se beinhaltet ein Festschreiben der bestehenden Siedlungsgrenzen und 
damit einen Verzicht auf ein weiteres Siedlungswachstum.  
Da keine zusätzlichen Neubauflächen an den Siedlungsrändern ausge-
wiesen werden, sind bauliche Maßnahmen auf den Bestand beschränkt. 
Zu nennen sind die Schließung von Baulücken, die Um- oder Neunut-
zung von Brachen sowie Modernisierungsmaßnahmen. Hierdurch ist ei-
ne punktuelle Aufwertung des Stadtbilds möglich, allerdings reicht dies 
für die Schaffung neuer Qualitäten oder die Entwicklung eines charakte-
ristischen Profils nicht aus. Attraktive Bereiche für jüngere Bevölke-
rungsschichten, wie sie bisher die neuen Baugebiete an den Siedlungs-
rändern darstellen, entstehen somit nur sehr eingeschränkt. Es erscheint 
deshalb fraglich, ob sich im Rahmen einer restriktiven Entwicklung Zu-
züge insbesondere von jungen Familien erreichen lassen oder zumin-
dest einer weiteren Abwanderung von jüngeren Bevölkerungsschichten 
entgegen gewirkt werden kann. Auch innerstädtische Wanderungen von 
den Hängen oder Hochflächen in die zentralen Siedlungsbereiche sind 
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nicht in nennenswertem Umfang zu erwarten.  
Aus dem restriktiven Verzicht auf Siedlungserweiterung ergibt sich 
zwangsweise eine verstärkte Nutzung von Bauflächenpotenzialen in den 
Siedlungsbereichen. Die Beschränkung auf den Bestand bildet eine Vor-
aussetzung für die Anpassung des Wohnungsbestands. Es ist jedoch 
nicht auszuschließen, dass durch einen Verzicht auf Neubauflächen wei-
teren Wegzügen Vorschub geleistet wird, woraus wiederum eine gegen-
teilige Wirkung hinsichtlich der Anpassung resultiert.  
Für Senioren ergeben sich in den zentralen Siedlungsbereichen zwar 
kurze Wege zu Infrastruktur und Versorgungseinrichtungen allerdings 
kein Wohnumfeld mit hoher Attraktivität.  
Der Verzicht auf die Neuausweisung von Siedlungsflächen wirkt sich auf 
eine Erweiterung und Neuansiedlung von Gewerbebetrieben und die 
daraus resultierende Schaffung von Arbeitsplätzen nicht günstig aus, da 
zumeist nur kleine Flächen in wenig attraktiver Lage zur Verfügung ste-
hen. 

·  Expansive Entwicklung:  
Gegenwärtig liegen die attraktiven Wohnlagen Albstadts im Bereich der 
Siedlungsränder an den Hängen und auf den Hochflächen. Eine Strate-
gie der expansiven Entwicklung zielt auf den Ausbau dieser Qualitäten. 
Dies geschieht durch die Ausweisung von neuen Bauflächen in attrakti-
ver Lage an den Siedlungsrändern. Auf Maßnahmen im Bestand, z.B. 
eine Nutzung der vorhandenen Flächenpotenziale, wird verzichtet. 
Durch diese Ergänzung der Stadt an den Rändern werden neue attrakti-
ve Wohnlagen geschaffen. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für Zu-
züge jüngerer Bevölkerungsgruppen von außen, da sich hier der Wohn-
wunsch nach einem Einfamilienhaus im Grünen realisieren lässt. Aller-
dings sind die peripheren Lagen durch ihre Entfernung zu Infrastruktur- 
und Versorgungseinrichtungen für Familien mit Kindern nicht als optimal 
zu bewerten.  
Als Folge des Verzichts auf Maßnahmen im Bestand ist eine weitere 
Verschlechterung der Situation in den zentralen Siedlungsbereichen der 
Tallagen zu erwarten. Eine Aufwertung des Stadtbilds findet nicht statt. 
Vielmehr ist aufgrund der Vernachlässigung eine Zunahme von Brachen 
und Leerständen zu erwarten. Dies kann zu einem Identitätsverlust für 
die Gesamtstadt führen. In der Folge ist von einer Verstärkung der in-

nerstädtischen Wanderung aus den Zentren in die neuen Baugebiete an 
den Siedlungsrändern bis hin zu einem Ausbluten der Siedlungskerne 
auszugehen.  
Zwar werden in den neuen Wohngebieten Einfamilienhäuser errichtet, 
die insbesondere bei jungen Familien nachgefragt sind. Insgesamt kann 
jedoch nicht von einer zielorientierten Anpassung des Wohnungsbe-
stands gesprochen werden. Vielmehr ist zusätzlicher Leerstand in den 
älteren Siedlungsteilen und hier insbesondere in den Tallagen zu erwar-
ten. Auch hinsichtlich der Anpassung der Infrastruktur erweist sich die 
Strategie nicht als zielführend, da sich die neuen Wohnbauflächen in pe-
ripherer Lage und damit in großer Entfernung zu bestehenden Einrich-
tungen befinden.  
Eine Anpassung im Sinne eines seniorengerechten Umfelds wird weder 
in den zentralen Siedlungsbereichen erreicht, wo das Wohnumfeld wenig 
Attraktivität besitzt, noch in den neuen Baugebieten an den Siedlungs-
rändern, die zwar eine attraktive Lage aber große Entfernungen zu Infra-
struktur- und Versorgungseinrichtungen besitzen.  
Für neue Gewerbeansiedlungen und Betriebserweiterungen kann im 
Rahmen der expansiven Entwicklungsstrategie ausreichend Fläche an-
geboten werden. Gleichzeitig können eine Vernachlässigung der Sied-
lungskerne und eine Verschlechterung des Stadtbilds als negativer 
Standortfaktor ins Gewicht fallen. 

·  Qualitative Entwicklung:  
Die qualitative Entwicklungsstrategie zielt auf die Schaffung neuer Quali-
täten und eine damit verbundene Erhöhung der Attraktivität der Stadt. 
Schwerpunktmäßig erfolgt diese qualitative Entwicklung in den beste-
henden Siedlungsflächen. Als vorrangiges Ziel ist die Attraktivierung des 
Wohnumfelds zu nennen. Dies bildet zusammen mit den kurzen Wegen 
zu Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen sowie einem aufgewerte-
ten Wohnungsbestand eine neue Qualität für die bislang mit einem ne-
gativen Image belegten zentralen Siedlungsbereiche. Im Zuge dieses 
Umbaus der Stadt lassen sich Profile für die einzelnen Stadtteile entwi-
ckeln; das Stadtbild wird umfassend aufgewertet.  
Durch eine qualitative Entwicklung erlangen die zentralen Siedlungsbe-
reiche nicht nur für Senioren sondern auch für Familien mit Kindern eine 
hohe Attraktivität. So kann nicht nur dem Wegzug von dort entgegenge-
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wirkt werden, vielmehr ziehen die Bereiche auch Bewohner der Sied-
lungsränder oder der umliegenden Gemeinden an.  
Eine Aufwertung des Wohnumfelds im Bestand ist möglich, da umfang-
reiche Flächenpotenziale vorhanden sind. Eine quantitative Anpassung 
des Wohnungsbestands kann dadurch erfolgen, dass im Rahmen der 
Wohnumfeldverbesserung auch ein Abriss von Wohnraum ohne oder mit 
Neubau in vermindertem Umfang sinnvoll sein kann. Für eine Anpas-
sung der Infrastruktur ergeben sich durch die Lage der Entwicklungs-
schwerpunkte im Bestand, also im Umfeld der Einrichtungen, günstige 
Voraussetzungen.  
Ergänzend zur Schaffung der neuen Qualitäten im Bestand erfolgt in ge-
ringem Umfang eine Neuausweisung von Bauflächen als Abrundung an 
den Siedlungsrändern. Die heute schon vorhandenen Qualitäten werden 
weiterhin angeboten und damit ein breites Angebotsspektrum geschaf-
fen, um Wegzüge zu minimieren und eine hohe Attraktivität für Zuzüge 
zu gewährleisten.  
Im Zuge einer qualitativen Entwicklung können attraktive Gewerbeflä-
chen sowohl im Bestand als auch an den Siedlungsrändern angeboten 
werden. Die Verschiedenheit der Profile dieser Flächen ist dabei als 
günstig für die Neuansiedlung von Gewerbe und die Schaffung von Ar-
beitsplätzen zu bewerten. 

Ergebnis des Vergleichs der Entwicklungsstrategien 

Beim Vergleich der drei alternativen Entwicklungsstrategien lässt sich feststel-
len, dass bei einer qualitativen Entwicklung die größten Erfolgsaussichten 
hinsichtlich des Erreichens der Leitziele bestehen. In der nachfolgenden Ta-
belle ist dies zusammenfassend dargestellt. Die Strategie der qualitativen 
Entwicklung wird deshalb der Entwicklung der räumlichen Zielkonzepte für 
Albstadt zu Grunde gelegt. 

 

 

Tab. 1: Vergleich der Erfüllung der Leitziele bei d en betrachteten Ent-
wicklungsstrategien 
(eigene Darstellung) 

 Restriktive 
Entwicklung 

Expansive 
Entwicklung 

Qualitative 
Entwicklung 

Gegensteuern durch 
Attraktivierung 

± ± + 

 Profilentwicklung ± ± + 
 zukunftsfähige Arbeitsplätze - ± + 
 kinder- und familienfreundli-

ches Lebensumfeld 
- ± + 

 Aufwertung des Stadtbilds ± - + 
Anpassung durch 
zielorientierte Entwicklung 

± - + 

 Nutzung von Flächenpotenzia-
len im Bestand ± - + 

 seniorengerechtes Lebensum-
feld 

+ - + 

 Anpassung Wohnungsbestand ± - + 
 Anpassung Infrastruktur ± - + 
+   Leitziel wird erreicht 
±   Leitziel wird teilweise erreicht 
-    Leitziel wird nicht erreicht 
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4 Räumliche Zielkonzepte 

Die im voran gegangenen Kapitel allgemein formulierten Leitziele müssen 
sowohl inhaltlich präzisiert und konkretisiert als auch räumlich verortet wer-
den. Dies geschieht anhand von räumlichen Zielkonzepten auf unterschiedli-
chen räumlichen Bezugsebenen. Die Spanne reicht vom kleinmaßstäblichen 
regionalen Zielkonzept bis zu städtebaulichen Entwicklungskonzepten für die 
einzelnen Stadtteile des Talgangs. Die Inhalte werden dabei entsprechend 
der kleiner werdenden Bezugsräume und der größer werdenden Maßstäbe 
konkretisiert. 

4.1 Regionales Zielkonzept 

Albstadt ist laut Landesentwicklungsplan als Mittelzentrum eingestuft und ist 
die bevölkerungsreichste Stadt im Zollernalbkreis. Die Stadt muss den daraus 
resultierenden Funktionen gerecht werden 

Albstadt muss sich hierzu als Stadt (auf) der Alb zu einem Mittelzentrum mit 
klarem Profil entwickeln. Dies geschieht insbesondere durch die Herausstel-
lung und Stärkung der vorhandenen Potenziale. Das Profil lässt sich anhand 
verschiedener Parameter kennzeichnen: 

·  Albstadt ist attraktiver Wohnstandort.   
Gegenwärtig ist dies nur in eingeschränktem Maße der Fall. Notwendig 
ist eine Erhöhung der Attraktivität der Stadt als Wohnstandort. Ziel muss 
die Umkehrung der negativen Wanderungsbilanzen mit den Umlandge-
meinden in Wanderungsgewinne sowie die Erzielung ausgeglichener 
Wanderungsbilanzen mit den benachbarten Mittelzentren sein. 

·  Albstadt ist leistungsfähiger Wirtschaftsstandort.   
Die wirtschaftliche Bedeutung und die Rolle der Stadt als wichtiger Ar-
beitsort für das Umland muss gestärkt werden. Eine qualitative Verbes-
serung des Arbeitsplatzangebots mit einer Weiterentwicklung der Wirt-
schaftsstruktur hin zu einem höheren Anteil des Dienstleistungsbereichs 
ist erforderlich. Die Potenziale der Hochschule sind zu nutzen. Ein hohes 

Ausbildungsniveau der Bevölkerung bildet die Basis für qualifizierte Ar-
beitsplätze und für die Bewältigung des wirtschaftlichen Strukturwandels. 

·  Albstadt ist Einkaufsort für das Umland.   
Eine Stärkung und Attraktivierung des tendenziell rückläufigen Einzel-
handels ist erforderlich. Ziel muss eine verstärkte Bindung der Kaufkraft 
der Einwohner Albstadts und ein Zugewinn von Kaufkraft aus dem Um-
land sein. 

·  Albstadt ist wichtiger Bildungsstandort in der Regi on.  
Das hohe Ausstattungsniveau an Bildungseinrichtungen ist zu erhalten 
und hinsichtlich der Qualität weiter auszubauen. Besondere Bedeutung 
kommt den regional bedeutsamen Einrichtungen und vor allem der 
Hochschule, die ein qualitatives Alleinstellungsmerkmal bildet, zu. 

·  Albstadt ist ein Gesundheitsstandort für die Region .  
Die Kreisklinik und die Sana-Klinik besitzen über die Stadtgrenzen hin-
aus Bedeutung. Die Einrichtungen sind zu erhalten und weiter zu entwi-
ckeln. 

·  Albstadt ist Sportstadt auf der Alb.   
Der Ruf als Sportstadt muss zur Erhöhung des Bekanntheitsgrads der 
Stadt und zur Stärkung des Tourismus weiter ausgebaut werden. Hierzu 
ist die Landessportschule zu erhalten und weiter zu entwickeln. Neben 
der Austragung von Sportereignissen müssen die Sportangebote – ins-
besondere für Freizeitsport und Natursportarten – weiter ausgebaut wer-
den. 

·  Albstadt ist Kulturstandort in der Region.   
Das gut ausgebaute kulturelle Angebot besitzt regionale Bedeutung. Es 
ist zu erhalten und weiter zu entwickeln. 

·  Albstadt besitzt eine leistungsfähige Verkehrsanbin dung.   
Die Verkehrsanbindung Albstadts an die Ballungszentren Stuttgart und 
Tübingen/Reutlingen sowie den Bodenseeraum und die Schweiz ist zu 
verbessern. Hierzu ist die Umgehung Lautlingens im Zuge der B 463 
durch das neue Gewerbegebiet Hirnau zu realisieren. Weiterhin ist zur 
besseren Anbindung an das überregionale Verkehrsnetz und insbeson-



Stadt Albstadt  Stadtentwicklungskonzept 

ARP Architektenpartnerschaft Stuttgart  Seite 15 

dere an die A 81 ein dreispuriger Ausbau der B 463 im Verlauf der Lan-
desentwicklungsachse Balingen - Albstadt - Sigmaringen erforderlich. 

 

Abb. 7: Regionales Zielkonzept 
(eigene Darstellung) 

 

 

 

 

 

4.2 Gesamtstädtisches Zielkonzept 

Aufgabe des gesamtstädtischen Zielkonzepts ist es, die künftige Rolle der 
Stadtteile und ggf. auch einzelner Stadtviertel innerhalb des gesamtstädti-
schen Wirkungsgefüges zu definieren. Dabei sind neben der Herausarbeitung 
von Zentralitätsstufen die funktionale Differenzierung und die Bildung von 
Schwerpunkten wichtige Inhalte. Auf diese Weise wird den übergeordneten 
Leitzielen „Gegensteuern  durch Attraktivierung“ und „Anpassung  durch ziel-
orientierte Entwicklung“ Rechnung getragen. 

Die gegenwärtige Bedeutung der einzelnen Stadtteile bzw. Stadtviertel und 
das bestehende Beziehungsgeflecht bilden die Ausgangsbasis für die Erarbei-
tung des gesamtstädtischen Zielkonzepts. Berücksichtigt werden weiterhin die 
Einwohnerzahl und die Entwicklungsperspektive der betrachteten Einheiten. 

Das gesamtstädtische Zielkonzept beinhaltet ein hierarchisches System, in-
nerhalb dessen die Stadtteile Albstadts sowie einzelne Stadtviertel jeweils 
einer Zentralitätsstufe zugeordnet werden. Diese Klassifizierung reicht vom 
Dorfzentrum als unterster über Versorgungszentrum und Teilstadtzentrum bis 
zum Stadtzentrum als oberster Kategorie. Ihnen sind jeweils verschiedene 
Funktionen zugeordnet. Dabei fallen den in der Hierarchie höher stehenden 
Zentralitätsstufen automatisch auch die Funktionen der hierarchisch niedriger 
stehenden zu. Weiterhin werden die einzelnen Zentren funktional jeweils ei-
nem Zentrum der nächst höheren Stufe zugeordnet. 
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Abb. 8: Gesamtstädtisches Zielkonzept 
(eigene Darstellung; die Zahlen geben die Einwohnerzahlen für die 
Stadtteile und Stadtviertel bzw. die unterschiedenen Zentren zum 
31.12.2003 an) 

  

In der nachfolgenden Tabelle werden die Zentralitätsstufen charakterisiert und 
die Zuordnung der Stadtteile und -viertel dargestellt. 

 

 

 

 

Tab. 2: Stellung der Stadtteile und Stadtviertel in nerhalb des gesamt-
städtischen Zielkonzepts 
(eigene Darstellung) 

Zentralitätsstufe Funktionen Stadtteil/-viertel 
1. Dorfzentrum • Grundversorgung Einzelhandel 

und Dienstleistungen (Bäcker, 
Friseur,...) 

• einfaches Angebot Kinder-
betreuung 

• Grundschule 

• Burgfelden 
• Margrethausen 
• Laufen 
• Lautlingen 
• Pfeffingen 

2. Versorgungs- 
    zentrum 

• Nahversorgungsstandort (Ein-
zelhandel und Dienstleistungen 
des täglichen/kurzfristigen Be-
darfsbereichs) 

• differenziertes Angebot Kinder-
betreuung (auch Ganztags-
betreuung) 

• Grund- und Hauptschule 
• Kurzzeiterholung 

• Ebingen Ost 
• Ebingen-West 
• Onstmettingen 
• Stiegel-Langenwand 
• Truchtelfingen 

3. Teilstadt- 
    zentrum 

• Einzelhandels- und Dienstleis-
tungsschwerpunkt für den mittel-
fristigen Bedarfsbereich 

• weiterführende Schulen 
• Verwaltungseinrichtungen von 

teilstädtischer und teilweise ge-
samtstädtischer Bedeutung 

• Tailfingen (Zentrum) 

4. Stadtzentrum • Einzelhandels- und Dienstleis-
tungsschwerpunkt für den lang-
fristigen Bedarfsbereich 

• gesamtes Spektrum an weiter-
führenden Schulen, berufliche 
Schulen und (über)regionale 
Bildungseinrichtungen 

• Verwaltungseinrichtungen von 
gesamtstädtischer und regiona-
ler Bedeutung 

• Ebingen (Zentrum) 
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Der Stadtteil Ebingen - im speziellen der zentrale Bereich - wird als Stadtzent-
rum und damit als Stadtteil der höchsten Zentralität innerhalb der Gesamt-
stadt eingestuft. Begründet wird dies mit seiner gegenwärtigen Bedeutung, 
den vorhandenen Einrichtungen und Funktionen sowie der für die weitere 
Entwicklung und die regionale Ausstrahlung günstigen Lage an der Landes-
entwicklungsachse. Die Einstufung entspricht den Zielen der Albstadtkonzep-
tion 2010, die die Stärkung insbesondere der Ebinger Innenstadt als „City“ 
durch die verschiedenen öffentlichen und privaten Dienstleistungs- und Han-
delseinrichtungen vorsieht. Tailfingen wird der zweithöchsten Zentralitätsstufe 
zugeordnet. Der Stadtteil erhält den Rang eines Teilstadtzentrums, das dem 
Stadtzentrum Ebingen zugeordnet ist. 

Den übrigen Stadtteilen bzw. Stadtvierteln kommt eine niedrigere Zentralitäts-
stufe zu. Sie werden auf der Ebene des Teilstadtzentrums Ebingen oder Tail-
fingen zugeordnet und auf der obersten Ebene dem Zentrum von Ebingen. 

Die Funktion von Versorgungszentren, die dem Teilstadtzentrum Tailfingen 
zugeordnet sind, erhalten die Stadtteile Truchtelfingen und Onstmettingen. 
Hinzu kommen die Tailfinger Stadtviertel Stiegel und Langenwand, die auf-
grund ihrer Lage und der vorhandenen Ausstattung zu einem Versorgungs-
zentrum zusammengefasst werden. In Ebingen werden aufgrund der Einwoh-
nerzahl und der Ausdehnung des Stadtteils zusätzlich zum Zentrum zwei 
Versorgungszentren, Ebingen-West und Ebingen-Ost, definiert. 

Die kleineren Stadtteile außerhalb des Talgangs werden aufgrund ihrer gerin-
gen Einwohnerzahl als Dorfzentren eingestuft. Burgfelden und Pfeffingen 
werden dabei den hierarchisch höher stehenden Zentren in Tailfingen zuge-
ordnet, Laufen, Lautlingen und Margrethausen denen in Ebingen. 

Die Stadtviertel Hohberg in Onstmettingen und Bol in Truchtelfingen werden 
trotz ihrer abgetrennten Lage auf der Hochfläche nicht als Dorfzentrum einge-
stuft. Gründe sind die gegenwärtig nicht vorhandenen Einrichtungen, die ge-
ringen Einwohnerzahlen, die auch zukünftig eine eigenständige Grundversor-
gung nicht rechtfertigen würden, sowie die geringe Entfernung zu den Versor-
gungszentren der jeweiligen Stadtteile. 

 

4.3 Zielkonzept Talgang 

Im Zielkonzept für den Talgang werden Profile für die einzelnen Stadtteile 
formuliert. In diesem Zusammenhang werden die planerischen Inhalte des 
gesamtstädtischen Zielkonzepts räumlich und inhaltlich konkretisiert. Die 
stadtteilübergreifende Ebene ist notwendig, um die Zusammenhänge inner-
halb des Talgangs berücksichtigen zu können. 

Die Profilentwicklung erfolgt aus dem Bestand heraus. Hierzu müssen die 
spezifischen Kennzeichen der Stadtteile, die durch die industrielle Entwick-
lung der vergangenen Jahrzehnte überformt und verwischt wurden, freigelegt 
werden. Die herausgearbeiteten Qualitäten sind zu schärfen und weiterzu-
entwickeln. Durch die Entwicklung von spezifischen Profilen werden für die 
einzelnen Stadtteile Identitäten geschaffen. Aus der Verschiedenheit der 
Stadtteile resultiert dann für die Gesamtstadt eine Situation der Vielfalt. 

Für die beiden Stadtteile Tailfingen und Truchtelfingen wird ein gemeinsames 
Profil formuliert. Dies wird damit begründet, dass die beiden Stadtteile auf-
grund der nicht mehr vorhandenen baulichen Trennung einen gemeinsamen 
Siedlungskörper aufweisen. Hinzu kommt, dass Truchtelfingen aufgrund der 
schon früh erfolgten Eingemeindung nach Tailfingen eine reduzierte Eigen-
ständigkeit besitzt. 

Nachfolgend werden zunächst die übergeordneten Stadtteilprofile dargestellt, 
bevor im Speziellen auf die Teilbereiche Wohnen, Arbeiten sowie Freiraum 
und Grün eingegangen wird. 

4.3.1 Stadtteilprofile 

Die Stadtteile des Talgangs lassen sich wesentlich durch ihre Bedeutung für 
Wohnen, Arbeiten und Versorgung sowie ihre Beziehung zur umgebenden 
Landschaft der Alb kennzeichnen. Dies spiegelt sich auch in den Stadtteilpro-
filen wider. 
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Tab. 3: Stadtteilprofile für den Talgang 
(eigene Darstellung) 

 
Ebingen 

- 
Städtischer Mittelpunkt 

vor der Kulisse der 
Alblandschaft 

 

Tailfingen 
mit Truchtelfingen 

- 
Stadt durchdrungen 

von der Alblandschaft 

 

 
Onstmettingen 

- 
Gemeinschaft inmitten 

der Alblandschaft 
 

 
Städtischer Mittelpunkt 
Albstadts und des Um-
lands 

Städtischer Ort am 
Mittelpunkt des Tal-
gangs 

Ländlicher Stadtteil am 
Übergang von Albstadt 
in die Alblandschaft 

Repräsentant Albstadts 
an der Entwicklungs-
achse 

 Stadteingang von Nor-
den 

• städtisches Wohnen 
 

• Hauptgewerbestandort 
 

• punktuelle Durchgrü-
nung 

• Versorgungs- und 
Dienstleitungszentrum 
für Albstadt und das 
Umland 

• Standort von sozialer 
Infrastruktur für Albstadt 
und das Umland 

• Bildungsstandort für 
Albstadt und das Um-
land 

• Hochschul- und Weiter-
bildungsstandort 

• Klinikstandort für Alb-
stadt und das Umland 

• kulturelles Zentrum für 
Albstadt und das Um-
land 

• Wohnen in durchgrünter 
Stadt 

• Entlastungsstandort 
Gewerbe 

• linienhafte Durchgrü-
nung 

• Versorgungs- und 
Dienstleistungszentrum 
für die nördlichen Stadt-
teile 

• Standort von sozialer 
Infrastruktur für die 
nördlichen Stadtteile 

• Bildungsstandort für die 
nördlichen Stadtteile 
 

• überregionales Sport-
zentrum 

• Ergänzungsstandort 
Gesundheit 

• Ergänzungsstandort 
Kultur 

• dörfliches Wohnen im 
grünen Umfeld 

• lokaler Gewerbestandort 
 

• flächenhafte Durchgrü-
nung 

• lokaler Versorgungs- 
und Dienstleistungs-
standort 
 

• Standort von sozialer 
Infrastruktur für den 
Stadtteil 

• lokaler Bildungsstandort 
 
 

• Schwerpunkt für land-
schaftliche Erholung 

Die Bedeutung Ebingens als Mittelpunkt der Gesamtstadt und der am stärks-
ten ausgeprägte städtische Charakter des zusammenhängenden Siedlungs-
körpers werden im Profil herausgestellt. Von allen Stadtteilen des Talgangs 
wird Ebingen - bedingt durch die hohen und steilen Talflanken - als am wei-
testen von der Landschaft der Alb entfernt empfunden; diese wird jedoch als 
eine beeindruckende Kulisse für die Stadt wahrgenommen. Weiterhin kom-
men dem Stadtteil besondere übergeordnete Funktionen zu, die sich mit dem 
Vorhandensein besonderer Einrichtungen begründen lassen. Zu nennen sind 
die Hochschule, die Kreisklinik und die kulturellen Einrichtungen wie die städ-
tische Galerie. 

Tailfingen mit Truchtelfingen ist gekennzeichnet durch seine Lage am Mittel-
punkt des Talgangs und die überwiegend städtische Struktur. Die Landschaft 
dringt an vielen Stellen in den stark aufgegliederten Siedlungskörper ein, wor-
aus eine enge Verzahnung resultiert. In vielen Bereichen fällt den beiden 
Stadtteilen die Rolle der Ergänzung Ebingens in Spezialgebieten zu. So ist die 
Sana-Klinik als Spezialeinrichtung des Gesundheitsstandorts Albstadt und 
Ergänzung der Kreisklinik in Ebingen zu bewerten. Hinsichtlich der kulturellen 
Einrichtungen ist für Tailfingen eine Ergänzungsfunktion unter Einbeziehung 
des Themas der textilindustriellen Vergangenheit denkbar. Als Besonderheit 
kommt Tailfingen die Rolle eines Sportzentrums mit über die Gesamtstadt 
hinausreichender Bedeutung zu. Dies resultiert aus den herausragenden 
Einrichtungen der Landessportschule und des Flugsport- und Fallschirm-
sprunggeländes Degerfeld, den zahlreichen Sportstätten sowie den Möglich-
keiten von landschaftsbezogenen Aktivsportarten. 

Onstmettingen ist geprägt durch den kompakten Siedlungskörper mit ländli-
chem Charakter und seine Einbettung in die Landschaft der Alb. Kennzeich-
nend sind seine Überschaubarkeit und die grüne Umgebung. Dies begründet 
auch die besondere Funktion, die Onstmettingen für landschaftliche Erholung 
und Naturerlebnis zukommt. Versorgungs- und Infrastruktureinrichtungen 
besitzen lediglich eine lokale Bedeutung. 
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4.3.2 Teilprofile Wohnen 

Als Wohnprofile lassen sich für Ebingen ein „städtisches Wohnen“, für Tailfin-
gen mit Truchtelfingen ein „Wohnen in durchgrünter Stadt“ und für Onstmet-
tingen ein „dörfliches Wohnen in grünem Umfeld“ nennen. Die Profile resultie-
ren insbesondere aus den vorhandenen städtebaulichen Strukturen in den 
Tallagen. Die dort vorhandenen Ansätze lassen sich weiter entwickeln und 
ausdifferenzieren. Prinzipiell ist ein Nebeneinander von Wohnen und wohn-
verträglichem Gewerbe (Einzelhandel, Dienstleistungen, nicht störendes 
Handwerk) möglich. 

Tab. 4: Teilprofile Wohnen für die Stadtteile des T algangs 
(eigene Darstellung) 

 
Ebingen 

- 
Städtischer Mittelpunkt 

vor der Kulisse der 
Alblandschaft 

Tailfingen 
mit Truchtelfingen 

- 
Stadt durchdrungen 

von der Alblandschaft 
 

 
Onstmettingen 

- 
Gemeinschaft inmitten 

der Alblandschaft 
 

Städtisches Wohnen (in 
den Tallagen): 

Wohnen in durchgrün-
ter Stadt (in den Talla-
gen): 

Dörfliches Wohnen im 
grünen Umfeld (in den 
Tallagen): 

• städtische Baustruk-
tur und Dichte 

• privates Grün in 
Form von begrünten 
Blockinnenbereichen 

• Wohnen in der Alt-
stadt mit mittelalterli-
cher Struktur als 
Sonderform  

 

• städtische Baustruk-
tur mit verminderter 
Dichte 

• privates Grün in 
Form von Privatgär-
ten 

 

• dörfliche, aufgelo-
ckerte Baustruktur 

• privates Grün in 
Form von großen 
Privatgärten und be-
grünten Höfen 

 

      
 

      
 

      
 

 

Die Wohngebiete an den Hängen und auf den Hochflächen sind in den be-
trachteten Stadtteilen des Talgangs weitgehend vergleichbar; sie weisen in 
der Regel eine hohe Wohnqualität auf. 

4.3.3 Teilprofile Arbeiten 

Für den Bereich des Arbeitens lassen sich Ebingen als „Hauptgewerbestand-
ort“, Tailfingen mit Truchtelfingen als „Ergänzungsstandort Gewerbe“ und 
Onstmettingen als „lokaler Gewerbestandort“ kennzeichnen. Die Profile resul-
tieren aus den vorhandenen städtebaulichen Strukturen sowie aus der räumli-
chen Lage und Verkehrsanbindung der Stadtteile. 

Tab. 5: Teilprofile Arbeiten für die Stadtteile des  Talgangs 
(eigene Darstellung) 

 
Ebingen 

- 
Städtischer Mittelpunkt 

vor der Kulisse der 
Alblandschaft 

Tailfingen 
mit Truchtelfingen 

- 
Stadt durchdrungen 

von der Alblandschaft 
 

 
Onstmettingen 

- 
Gemeinschaft inmitten 

der Alblandschaft 
 

Hauptgewerbe- 
standort: 

Ergänzungsstandort 
Gewerbe: 

lokaler Gewerbe-
standort: 

• Schwerpunkt für 
flächen- und ver-
kehrsintensives Ge-
werbe entlang der 
Landesentwicklungs-
achse 

• wohnnaher Dienst-
leistungsschwerpunkt 
mit städtischen 
Strukturen im Be-
reich des Stadtzent-
rums 

• flächen- und ver-
kehrsintensives Ge-
werbe am Stadtrand 

• wohnnahe 
Dienstleistungs- und 
Kleinbetriebe in 
durchgrünter Stadt 

• lokales Handwerk 
und Kleinbetriebe am 
Ortsrand 

• wohnnahe lokale 
Dienstleistungs- und 
Handwerksbetriebe 
im dörflich struktu-
rierten Zentrum 
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4.3.4 Teilprofile Freiraum und Grün 

Die Stadtteilprofile beinhalten für Ebingen ein punktuelles, städtisches Grün, 
für Tailfingen mit Truchtelfingen eine Durchgrünung des Siedlungskörpers 
durch linienhafte Strukturen, die die Landschaft in die Stadt hinein bringen, 
und für Onstmettingen eine flächenhafte Durchgrünung. Diese Charakteristik 
ergibt sich im Wesentlichen aus den städtebaulichen Strukturen und den Be-
zügen zur Landschaft. 

Tab. 6: Teilprofile Freiraum und Grün für die Stadt teile des Talgangs 
(eigene Darstellung) 

 
Ebingen 

- 
Städtischer Mittelpunkt 

vor der Kulisse der 
Alblandschaft 

Tailfingen 
mit Truchtelfingen 

- 
Stadt durchdrungen 

von der Alblandschaft 
 

 
Onstmettingen 

- 
Gemeinschaft inmitten 

der Alblandschaft 
 

Punktuelle Durchgrü-
nung (in den Tallagen): 

Linienhafte Durchgrü-
nung (in den Tallagen): 

Flächenhafte Durchgrü-
nung (in den Tallagen): 

• Quartiersplätze und 
kleine Grünflächen 
punktartig über die 
Stadt verteilt, aber 
nicht miteinander im 
Zusammenhang ste-
hend 

• städtischer Charakter 
des öffentlichen 
Grüns 

 

• Grünbereiche im 
öffentlichen Raum, 
die sich durch die 
Stadt ziehen und die 
Landschaft in die 
Stadt bringen bzw. 
Stadt und Land-
schaft verzahnen 

• teils städtischer, teils 
landschaftlicher Cha-
rakter 

 

• grünes Wohnumfeld 
in Form von durch-
grünten öffentlichen 
Räumen und Nähe 
zur Landschaft im 
Zusammenspiel mit 
begrünten privaten 
Freiflächen 

• dörflicher Charakter 
 

   

• Grünzäsuren im Verlauf des Talgangs 
• Schmiecha als grünes Band und Verbindungselement im Tal 
• Talquerverbindungen (Verbindungen vom Tal in die Landschaft) 

 

Neben diesen stadtteilspezifischen Kennzeichen, die nur für die Siedlungsbe-
reiche in den Tallagen gelten, beinhaltet das Zielkonzept für den Talgang 
auch Elemente, die nicht einzelnen Stadtteilen zuzuordnen sind sondern sich 
über den gesamten Talgang erstrecken. Von wichtiger Bedeutung sind hierbei 
die Gliederung des Siedlungsbands im Talgang durch deutlich wahrnehmbare 
Grünzäsuren sowie Verbindungen in Talquerrichtung in die Landschaft. Der 
Schmiecha kommt die Funktion eines Grünelements zu, das die Stadtteile in 
Tallängsrichtung miteinander verbindet. 

Die gegenwärtig still liegende Trasse der ehemaligen Talgangbahn ist von 
Bebauung freizuhalten. Auf diese Weise bleibt eine zukünftige Wiederauf-
nahme des Bahnbetriebs möglich. Eine temporäre Begrünung in Teilberei-
chen ist zu prüfen. 

4.4 Zielkonzept Stadtteile 

In den städtebaulichen Entwicklungskonzepten erfolgt die räumliche Umset-
zung der übergeordneten Leitziele „Gegensteuern durch Attraktivierung“ und 
„Anpassung durch zielorientierte Entwicklung“ auf der Ebene der Stadtteile. 
Die Funktionen und Profile von Ebingen, Tailfingen mit Truchtelfingen und 
Onstmettingen werden inhaltlich und räumlich weiter konkretisiert. 

Die städtebaulichen Entwicklungskonzepte sind in den Plänen 6.1 bis 6.3 des 
Anhangs dargestellt. Sie enthalten Zielaussagen zu Nutzungszielen, zu Frei-
raum- und Grünstrukturen, zum Gemeinbedarf, zur Versorgung und zur 
Stadtgestalt. Die Inhalte werden in ihrer Lage dargestellt und hinsichtlich der 
spezifischen Funktionen definiert. 

Die städtebaulichen Entwicklungskonzepte besitzen keine grundstücksscharfe 
Darstellung. Dies ist im Rahmen einer konzeptionellen Planung weder mög-
lich noch sinnvoll. Ebenso sind dargestellte Grenzen - z.B. zwischen unter-
schiedlichen Nutzungszielen - nicht als scharfe Trennlinien sondern als Über-
gangsbereiche zu verstehen. 

 



Stadt Albstadt  Stadtentwicklungskonzept 

ARP Architektenpartnerschaft Stuttgart  Seite 21 

4.4.1 Nutzungsziele 

Die Nutzungsziele beinhalten für die Siedlungsflächen eine Unterscheidung in 
die Funktionen Wohnen, Wohnen und Arbeiten sowie Arbeiten. Diese werden 
entsprechend ihrem spezifischen Charakter weiter differenziert. 
Anhand von Fotos, die mit einer Ausnahme aus Albstadt stammen, werden 
Aspekte der einzelnen Nutzungsziele veranschaulicht. 

Nutzungsziel Wohnen 

·  Städtisches Wohnen:  
Dieses Nutzungsziel wird den Zentrumsrandlagen in Ebingen sowie der 
Ebinger Oststadt und Weststadt zugeordnet. Es lässt sich charakterisie-
ren durch: 
 - städtische Struktur 
 - verdichtete Bebauung aus Ein- und Mehrfamilienhäusern 
 - bauliches Nebeneinander von Alt und Neu 
 - punktuelle öffentliche Grünbereiche 

Abb. 9: Städtisches Wohnen 
(eigenes Foto, LEHEN drei in WiMin 2005) 

 
 

 

 

·  Wohnen in durchgrünter Stadt:  
Das Nutzungsziel wird den Zentrumsrandlagen in Tailfingen und Truch-
telfingen zur Entwicklung des Stadtteilprofils zugeordnet. Es lässt sich 
charakterisieren durch: 
 - städtische Struktur 
 - mäßig verdichtete Bebauung aus Ein- und Mehrfamilienhäusern 
 - bauliches Nebeneinander von Alt und Neu 
 - Privatgärten und linienhafte Grünstrukturen im öffentlichen Raum 

Abb. 10: Wohnen in durchgrünter Stadt 
(eigene Fotos) 

 
 

·  Dörfliches Wohnen im grünen Umfeld:  
Entsprechend dem Stadtteilprofil wird dieses Nutzungsziel den Zent-
rumsrandlagen in Onstmettingen zugeordnet. Es lässt sich charakterisie-
ren durch: 
 - dörfliche Struktur 
 - aufgelockerte Bebauung aus Ein- und Mehrfamilienhäusern 
 - bauliches Nebeneinander von Alt und Neu 
 - große Privatgärten und Höfe als grünes Umfeld 
 - Nähe zur Landschaft 
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Abb. 11: Dörfliches Wohnen im grünen Umfeld 
(eigene Fotos) 

 
 

·  Wohnen am Hang / Wohnen auf der Hochfläche:  
Diese Nutzungsziele dienen nicht der Profilentwicklung in den einzelnen 
Stadtteilen. Sie werden den Wohngebieten an den Talhängen bzw. auf 
der Hochfläche in allen vier Stadtteilen zugeordnet und lassen sich cha-
rakterisieren durch: 
 - aufgelockerte Bebauung aus überwiegend Einfamilienhäusern 
 - große Privatgärten als grünes Umfeld 
 - steile Hanglage und Aussicht (am Hang) 
 - ebene Lage und Nähe zur Landschaft (auf der Hochfläche) 

Abb. 12: Wohnen am Hang 
(eigene Fotos) 

 

Nutzungsziel Wohnen und Arbeiten 

·  Städtisches Wohnen und Arbeiten:  
Entsprechend dem Stadtteilprofil wird dieses Nutzungsziel den zentralen 
Tallagen in Ebingen zugeordnet. Es lässt sich charakterisieren durch: 
 - städtische Struktur 
 - verdichtete Blockrandbebauung aus vorwiegend Mehrfamilienhäusern 
 - Schwerpunkt für Dienstleistungsgewerbe und Einzelhandel 
 - Wohnsonderformen (z.B. für Senioren) 
 - private grüne Innenhöfe und öffentliche Quartiersplätze 
Eine Sonderform ist das Wohnen und Arbeiten in der Altstadt. Diese wird 
dem historischen Stadtkern von Ebingen mit seiner kleinteiligen mittelal-
terlichen Struktur zugeordnet. 

Abb. 13: Städtisches Wohnen und Arbeiten 
(eigene Fotos) 

 
 

·  Wohnen und Arbeiten in durchgrünter Stadt:  
Dieses Nutzungsziel wird entsprechend dem Stadtteilprofil den zentralen 
Tallagen in Tailfingen und Truchtelfingen zugeordnet. Sein Charakter 
entspricht dem des Wohnens in durchgrünter Stadt. Hinzu kommt wohn-
verträgliches Gewerbe (Einzelhandel, Dienstleistungen, untergeordnet 
Handwerk) und Wohnsonderformen (z.B. für Senioren). 
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Abb. 14: Wohnen und Arbeiten in durchgrünter Stadt 
(eigene Fotos) 

 
 

·  Dörfliches Wohnen und Arbeiten im grünen Umfeld:  
Entsprechend des Stadtteilprofils ist dieses Nutzungsziel den zentralen 
Tallagen in Onstmettingen zugeordnet. Sein Charakter entspricht dem 
des dörflichen Wohnens im grünen Umfeld. Hinzu kommt wohnverträgli-
ches Gewerbe (Einzelhandel, Dienstleistungen, Handwerk) und Wohn-
sonderformen (z.B. für Senioren). 

·  Wohnen und Arbeiten auf der Hochfläche:  
Der Charakter des Wohnens und Arbeitens auf der Hochfläche, das 
Teilbereichen von Tailfingen-Langenwand zugeordnet ist, entspricht dem 
des Wohnens auf der Hochfläche. Hinzu kommt wohnverträgliches Ge-
werbe (Handwerk, Kleingewerbe, Dienstleistungen) 

Nutzungsziel Arbeiten 

·  Arbeiten an der Entwicklungsachse / Arbeiten am Sta dtrand:  
Entsprechend der Funktionen als Hauptgewerbestandort und als Entlas-
tungsstandort sind diese Nutzungsziele den Gewerbeflächen in Ebingen 
beiderseits der B 463 sowie den an den Siedlungsrändern von Tailfingen 
und Truchtelfingen liegenden Gewerbeflächen zugeordnet. Sie lassen 
sich charakterisieren durch: 
 - überwiegend großteilige Struktur für flächenintensives Gewerbe 
 - teilweise verkehrsintensives und wohnunverträgliches Gewerbe 

 - Begrünung durch Straßenbäume 
 - kleine öffentliche Grünflächen (Arbeiten an der Entwicklungsachse) 
 - Nähe zu Schmiecha und Landschaft (Arbeiten am Stadtrand) 

·  Städtisches Arbeiten:   
Entsprechend dem Stadtteilprofil wird dieses Nutzungsziel den Zent-
rumsrandlagen in Ebingen zugeordnet. Es lässt sich charakterisieren 
durch: 
 - städtische Struktur 
 - überwiegend kleinteilige Struktur 
 - bauliches Nebeneinander von Alt und Neu 
 - Schwerpunkt für Dienstleistungsgewerbe 
 - nicht störendes Gewerbe, Handel 
 - private grüne (Innen-)Höfe, öffentliche Quartiersplätze, Schmiecha 

Abb. 15: Arbeiten am Stadtrand, Städtisches Arbeite n 
(eigene Fotos) 

 
 

·  Arbeiten in durchgrünter Stadt:  
Das Nutzungsziel ist entsprechend dem Stadtteilprofil den Gewerbeflä-
chen in den Zentrumsrandlagen in Tailfingen und Truchtelfingen zuge-
ordnet. Es lässt sich charakterisieren durch: 
 - städtischer Charakter 
 - überwiegend kleinteilige Struktur 
 - bauliches Nebeneinander von Alt und Neu 
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 - nicht störendes Gewerbe, Dienstleistungsgewerbe 
 - private Höfe und linienhafte Grünstrukturen im öffentlichen Raum 

·  Arbeiten am Ortsrand:  
Entsprechend dem Stadtteilprofil ist dieses Nutzungsziel den Gewerbe-
flächen am Ortsrand von Onstmettingen zugeordnet. Es lässt sich cha-
rakterisieren durch: 
 - überwiegend kleinteilige Struktur 
 - lokales Handwerk und Kleingewerbe 
 - grünes Umfeld durch begrünte Höfe, Straßenbäume und Schmiecha 

4.4.2 Grün- und Freiraumstrukturen 

Die Ziele bezüglich der Grün- und Freiraumstrukturen beinhalten die nachfol-
gend aufgeführten Elemente. Sie werden anhand von Fotos aus Albstadt 
veranschaulicht, wo solche Strukturen bereits beispielhaft oder in Ansätzen 
vorkommen. 

·  Die Grünzäsuren  dienen der Gliederung des Siedlungsbands innerhalb 
des Talgangs. Sie sind von Bebauung freigehalten. 

·  Als Grünflächen  werden Friedhöfe, Sportanlagen, Spielflächen und 
Freianlagen von Gemeinbedarfseinrichtungen zusammengefasst. 
Hinzu kommen Stadtteilparks . Diese besitzen eine zentrale Lage inner-
halb des Stadtteils und dienen der Erholung. Wo sie im Umfeld der 
Schmiecha liegen, wird diese gestalterisch einbezogen. Während in 
Onstmettingen bereits ein Stadtteilpark vorhanden ist, der weiter entwi-
ckelt werden kann, sind sie in den anderen Stadtteilen als Ziel zu sehen. 

Abb. 16: Grünflächen im Siedlungsbereich 
(eigene Fotos) 

 
 

·  Quartiersplätze  sind nur in den städtischen Bereichen in Ebingen vor-
gesehen. Es handelt sich um Plätze, die als Treffpunkt und für die Kurz-
zeiterholung dienen. Sie besitzen durch einen geringen Anteil an nicht 
versiegelten Flächen einen städtischen Charakter. Hinzu kommen 
großkronige Bäume. 

Abb. 17: Grünfläche im Siedlungsbereich, Quartiersp latz 
(eigene Fotos) 

 
 

·  Der Schmiecha als grünem Band  kommt die Funktion einer linearen 
Grünstruktur zur Gestaltung und Gliederung des Siedlungskörpers zu. 
Ihr Lauf wird von standortgerechten Ufergehölzen gesäumt. Kennzei-
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chen sind ihre Zugänglichkeit und ihre Erlebbarkeit als Gewässerlauf. 
Außerhalb der Siedlungen ist die Schmiecha durch einen naturnahen 
Zustand und ein extensiv genutztes Umfeld gekennzeichnet. 

Abb. 18: Schmiecha als grünes Band im Siedlungsbere ich 
(eigene Fotos) 

 
 

·  Bei den Talquerverbindungen  handelt es sich um fußläufige Wegever-
bindungen von den Tallagen in die Landschaft. Sie verlaufen meist im 
Bereich von öffentlichen oder privaten Grünstrukturen bzw. in verkehrs-
beruhigten Bereichen. Sie dienen der Gewährleistung der Erreichbarkeit 
der Landschaft für die Kurzzeit- und Naherholung. 

Abb. 19: Verbindungen vom Tal in die Landschaft 
(eigene Fotos) 

 
 

4.4.3 Versorgungseinrichtungen 

Die Ziele bezüglich der Versorgung beinhalten Standort und Funktion von 
Einrichtungen im Sinne einer Konkretisierung der Inhalte des übergeordneten 
gesamtstädtischen Zielkonzepts. Es werden drei Kategorien unterschieden: 

·  Nahversorgungsbereich  mit Einzelhandels- und Dienstleistungseinrich-
tungen des kurzfristigen bzw. täglichen Bedarfsbereichs: 
Solche Bereiche sind in Ebingen-West, in Ebingen-Ost, im Zentrum von 
Truchtelfingen, im Gewerbegebiet Lichtenbol für die Tailfinger Stadtvier-
tel Stiegel und Langenwand sowie im Zentrum von Onstmettingen dar-
gestellt. Vorhandene Versorgungsstrukturen und Entwicklungspotenziale 
wurden bei der räumlichen Festlegung berücksichtigt. 

·  Teilstädtischer Versorgungsbereich  als Einzelhandels- und Dienst-
leistungsschwerpunkt für den kurz- und mittelfristigen Bedarfsbereich 
sowie als Standort für Verwaltungseinrichtungen: 
Als solches ist das Zentrum von Tailfingen zu nennen. 

·  Gesamtstädtischer Versorgungsbereich  als Einzelhandels- und 
Dienstleistungsschwerpunkt für den kurz-, mittel- und langfristigen Be-
darfsbereich sowie als Standort für Verwaltungseinrichtungen: 
Dieses Ziel kommt dem Zentrum von Ebingen zu. 

4.4.4 Gemeinbedarf 

Hinsichtlich der Ziele für Einrichtungen der sozialen Infrastruktur und des 
Gemeinbedarfs werden lokale und übergeordnete Gemeinbedarfsbereiche 
unterschieden. Die lokalen dienen der Unterbringung von stadtteil- bzw. stadt-
viertelbezogenen Einrichtungen. Im Gegensatz dazu beherbergen die beson-
deren Gemeinbedarfsbereiche Einrichtungen mit über den Stadtteil und die 
Gesamtstadt hinausreichender Bedeutung. Die Festlegung dieser Gemeinbe-
darfsbereiche dient der Konzentration von Einrichtungen und Funktionen so-
wie der Profilschärfung. 
Allgemein sind Gemeinbedarfsbereiche als durchgrünte Flächen innerhalb der 
Siedlungskörper gekennzeichnet. Soweit möglich sind sie öffentlich zugäng-
lich und fußläufig durchquerbar. Teilbereiche können Spiel- und Sportflächen 
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für Kinder und Jugendliche beherbergen. Für einzelne Stadtviertel kommt den 
Gemeinbedarfsbereichen die Funktion eines Treffpunkts für jung und alt zu. 

·  Ebingen:  
In Ebingen-West und Ebingen-Ost ist je ein lokaler Gemeinbedarfsbe-
reich dargestellt. Diese beinhalten Grundschule, Hauptschule (nur Ebin-
gen-West), Kindergarten und Sporthalle. Gleichzeitig kommt ihnen die 
Funktion eines Treffpunkts zu. Dies entspricht den Inhalten des gesamt-
städtischen Zielkonzepts. 
Die besonderen Gemeinbedarfsbereiche dienen der Profilschärfung. Der 
Bereich Hochschule/Weiterbildung dient als Standort für entsprechende 
Bildungseinrichtungen zur Stärkung des Hochschul- und Weiterbildungs-
standorts Ebingen. Im Gemeinbedarfsbereich Gesundheit/Pflege mit 
dem Kreiskrankenhaus werden entsprechend dem Stadtteilprofil die me-
dizinischen und geriatrischen Einrichtungen lokalisiert. Die Bereiche Bil-
dung/Sport (Gymnasium und angrenzende Sportanlagen) bzw. Bil-
dung/Kultur/Sport (Hauptschule, Realschule, Stadthalle, Hallenbad) die-
nen als Standort für weiterführende Schulen und kulturelle Einrichtun-
gen. 

·  Tailfingen mit Truchtelfingen:  
Lokale Gemeinbedarfsbereiche, die Grund- und Hauptschule, Sporthalle 
sowie teilweise Kindergarten und Veranstaltungshallen beinhalten und 
die eine Treffpunktfunktion besitzen, sind - entsprechend dem gesamt-
städtischen Zielkonzept - in Tailfingen, Truchtelfingen und Stiegel-
Langenwand dargestellt. Letztgenannter Standort besitzt - ausgehend 
von der Ist-Situation - zwei Teilflächen. 
Als besondere Gemeinbedarfsbereiche sind die Bereiche Bildung/Sport 
(Realschule, Progymnasium, Sporthalle), Veranstaltungen/Sport/Kultur 
(Zollern-Alb-Halle) sowie Sport (Landessportschule) zu nennen. Sie die-
nen der Sicherung der Funktionen der beiden Stadtteile als Bildungs-
standort, Sportzentrum und Ergänzungsstandort für Kultur. Der Bereich 
Gesundheit/Reha (Sana-Klinik) beinhaltet die medizinischen Einrichtun-
gen des Ergänzungsstandorts Gesundheit. Hinzu kommt der Gemeinbe-
darf Sondereinrichtungen (Schule und Kindergarten für Behinderte). 

 

·  Onstmettingen: 
Entsprechend der Inhalte des gesamtstädtischen Zielkonzepts sind in 
Onstmettingen lediglich lokale Gemeinbedarfsbereiche dargestellt. Der 
Gemeinbedarf Onstmettingen dient als Standort von Grund- und Haupt-
schule, Kindergarten, Sport- und Veranstaltungshalle der Sicherung der 
lokalen Infrastruktur für den gesamten Stadtteil. Dem Gemeinbedarf 
Hohberg kommt lediglich eine Funktion als Treffpunkt und Kindergarten-
standort für das Stadtviertel zu. 

4.4.5 Stadtgestalt 

Die stadtgestalterischen Ziele umfassen Strukturen, die Albstadt insbesonde-
re bei der Durchfahrt erlebbar machen und auf diese Weise zu einer positiven 
Wahrnehmung der Stadt beitragen. 
Die aufgeführten Fotos zeigen Aspekte dieser Strukturen, wie sie in Albstadt 
an verschiedenen Stellen bereits beispielhaft realisiert sind. 

·  Stadtteileingänge  dienen der Markierung der Stadtteilgrenzen und der 
Gliederung der Siedlungsbereiche innerhalb des Talgangs. Gleichzeitig 
kann an dieser Stelle durch Einbauten in den Straßenraum eine Redu-
zierung der Geschwindigkeit des Verkehrs erfolgen. 

Abb. 20: Stadtteileingänge 
(eigene Fotos) 
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·  Die Gestaltung der Durchgangsstraßen  dient der Minderung der Do-
minanz des Durchgangsverkehrs. Sie beinhaltet einen begrünten Stra-
ßenraum (z.B. durch großkronige, Straßen begleitende Bäume und 
Pflanzbeete), Parkierung und Querungshilfen. Die zentralen Bereiche 
der Stadtteile sind dabei intensiver gestaltet als die Randbereiche. Auf 
diese Weise erfolgt eine Längsgliederung der Durchgangsstraßen. 

Abb. 21: Stadtteileingang, Durchgangsstraße mit Ges taltungselementen 
(eigene Fotos) 

 

·  Die grüne Stadteinfahrt  beinhaltet eine markante Begrünung entlang 
der B 463. Auf diese Weise erhält der Stadtteil Ebingen - und damit auch 
Albstadt selbst - eine repräsentative Eingangssituation entlang der 
Hauptzufahrtsstraße. Eine repräsentative Gebäudekante  auf der Nord-
seite der B 463 besitzt die Funktion einer Kontaktfläche der Stadt mit der 
Bundesstraße. Der Stadtteil Ebingen kann so seine Aufgabe als Schau-
fenster und Repräsentant Albstadts erfüllen. 

·  Die still gelegte Trasse der Talgangbahn  verläuft durch alle vier Stadt-
teile. Ziel ist es, die Bauwerke zu erhalten und den Trassenverlauf von 
einer Bebauung freizuhalten. Auf diese Weise soll eine zukünftige Wie-
deraufnahme des Bahnbetriebs gewährleistet bleiben. Die Möglichkeit 
einer temporären Begrünung in Teilbereichen ist zu prüfen. 

 

Abb. 22: Gebäudekante an der B 463, Trasse der Talg angbahn 
(eigene Fotos) 
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5 Handlungskonzept 

Die städtebaulichen Entwicklungskonzepte bilden die planerische Umsetzung 
der Leitziele „Gegensteuern durch Attraktivierung“  und „Anpassung 
durch zielorientierte Entwicklung“ . 
Um die Inhalte dieses Zielkonzepts zu erreichen, ist ein weiterer Stadtausbau 
im Sinne eines quantitativen Wachstums der Siedlungsstrukturen nicht aus-
reichend. Erforderlich ist vielmehr ein Stadtumbau im Sinne einer qualitativen 
Entwicklung der bestehenden Siedlungsstrukturen, also eines qualitativen 
Wachstums. 

Aufgabe des Handlungskonzepts ist es, Flächen zu definieren, auf denen 
Maßnahmen des Stadtumbaus erforderlich sind und die sich für solche Maß-
nahmen eignen. Gleichzeitig werden innerhalb dieser Flächen räumliche Prio-
ritäten festgelegt, um aufzuzeigen, wo der Stadtumbau am dringlichsten ist. 
Weiterhin werden Stadtumbaumaßnahmen formuliert, die für das Erreichen 
der planerischen Ziele geeignet sind. Hier ist ein enger Bezug zu den städte-
baulichen Entwicklungskonzepten erforderlich. Gleichzeitig wird das weitere 
planerische Vorgehen bis hin zur Realisierung von Einzelprojekten des Stadt-
umbaus beschrieben. 
Schließlich zeigt das Handlungskonzept Möglichkeiten eines Monitorings als 
Grundlage für eine Erfolgskontrolle des Stadtumbaus und eine Fortschreibung 
der Konzeption auf. 

5.1 Stadtumbauschwerpunkte 

Innerhalb des Talgangs und der einzelnen Stadtteile ist in vielen Gebieten ein 
Bedarf für den Stadtumbau festzustellen. Allerdings bestehen Unterschiede 
hinsichtlich des Bedarfs und der Eignung von Flächen für entsprechende 
Maßnahmen. Gleichzeitig steht der Umfang der Handlungsnotwendigkeiten im 
Gegensatz zu den begrenzten finanziellen Ressourcen. Dies macht es erfor-
derlich, Handlungsschwerpunkte festzulegen. Dazu müssen die Bereiche 
identifiziert werden, in denen der Stadtumbaubedarf am größten und die Er-
folgsaussichten am höchsten sind. Dies geschieht nachfolgend durch die 
Abgrenzung von Stadtumbauschwerpunkten und die Festlegung von Prioritä-

ten innerhalb dieser Flächen. 
Die abgegrenzten Stadtumbaugebiete mit den zugeordneten Prioritäten sind 
im Plan 7 des Anhangs dargestellt. 

5.1.1 Abgrenzung 

Als Stadtumbauschwerpunkte werden die Bereiche definiert, in denen sich ein 
Bedarf hinsichtlich des „Gegensteuerns durch Attraktivierung“ und des „An-
passens durch zielorientierte Entwicklung“ und damit an Maßnahmen des 
Stadtumbaus feststellen lässt. Die Abgrenzung der Stadtumbauschwerpunkte 
bildet die Grundlage für die Festlegung von Stadtumbaugebieten nach § 171b 
BauGB. 

Die Abgrenzung erfolgt ausgehend von den Ergebnissen der Bestandsanaly-
se. Kriterien hierfür sind: 
·  Wohnraumleerstände 

·  hohe bauliche Dichte und Grünflächendefizit 
·  Gewerbebrachen 

·  Baulücken 

Innerhalb des Talgangs lassen sich Stadtumbauschwerpunkte mit einer Flä-
che von insgesamt ca. 315 ha abgrenzen. Diese verteilen sich wie folgt auf 
die Stadtteile: 
  Ebingen  128 ha 
  Truchtelfingen   34 ha 
  Tailfingen   94 ha 
  Onstmettingen   59 ha 

Die Stadtumbauschwerpunkte umfassen dabei insbesondere folgende Berei-
che: 

·  Altbauquartiere, d.h. Siedlungsflächen aus der Zeit vor Mitte des 
20. Jahrhunderts, die vor allem in den Mischgebieten der Tallagen zu 
finden sind, 

·  Gewerbebrachen mit ihrem Umfeld, d.h. Bereiche, die im Umkreis von 
ca. 50-100 m um die Gewerbebrachen liegen bzw. bis zu den Grenzen 
der Baustruktur reichen, 
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·  Quartiere mit überwiegendem Anteil an Mietwohnungsbau (nur Stiegel-
Nord). 

5.1.2 Priorisierung 

Die Stadtumbauschwerpunkte werden in Flächen mit unterschiedlicher Priori-
tät hinsichtlich der Durchführung von Maßnahmen unterteilt. Die Priorisierung 
ergibt sich dabei aus den Erfolgsaussichten für den Stadtumbau, also dem 
Erreichen der Leitziele Gegensteuern und Anpassen. Stadtumbauschwer-
punkte mit hoher Priorität sind in hohem Maße für Stadtumbaumaßnahmen 
geeignet, bei Gebieten mit geringer Priorität sind die Erfolgsaussichten und 
damit auch die Eignung niedriger zu bewerten. 

Die Einstufung der Priorität erfolgt anhand des Anpassungspotenzials der 
Fläche. Die Kriterien hängen vom Nutzungsziel ab. Bei den Nutzungszielen 
„Wohnen“ sowie „Wohnen und Arbeiten“ sind dies das Flächenpotenzial und 
die Entfernung zur Infrastruktur, beim Nutzungsziel „Arbeiten“ das Flächenpo-
tenzial und die verkehrliche Anbindung. Das Flächenpotenzial beinhaltet da-
bei das Vorhandensein von Gewerbebrachen, Baulücken und Wohnungsleer-
ständen; beim Nutzungsziel „Arbeiten“ werden insbesondere Möglichkeiten 
der Neuordnung von bisher kleinteilig strukturierten Flächen berücksichtigt. 
Die Priorisierung erfolgt entsprechend der nachfolgenden Schemata. 

Tab. 7: Schema der Priorisierung von Stadtumbauschw erpunkten mit 
den Nutzungszielen Wohnen bzw. Wohnen und Arbeiten 
(eigene Darstellung) 

  Nähe zur Infrastruktur 
   ja  teils  nein 

 hoch 1 1 2 
 mittel 1 2 3 

Flächen-
potenzial 

 gering 2 3 3 
1 = Priorität für Stadtumbau hoch,  2 = Priorität mittel,  3 = Priorität gering 
 

Tab. 8: Schema der Priorisierung von Stadtumbauschw erpunkten mit 
dem Nutzungsziel Arbeiten 
(eigene Darstellung) 

  Verkehrsanbindung 
   gut  mittel  schlecht 

 hoch 1 1 2 
 mittel 1 2 3 

Flächen-
potenzial 

 gering 2 3 3 
1 = Priorität für Stadtumbau hoch,  2 = Priorität mittel,  3 = Priorität gering 
 

Die Bereiche mit hoher Priorität finden sich in den Stadtteilen Truchtelfingen 
und Onstmettingen vor allem in den zentralen Lagen, in Ebingen und Tailfin-
gen vor allem in den Zentrumsrandlagen. Hinzu kommen Bereiche mit groß-
flächigen Gewerbebrachen.  
In den Stadtteilen Ebingen, Tailfingen und Onstmettingen weisen über 80 % 
der Stadtumbauschwerpunkte eine hohe oder mittlere Priorität auf. Dagegen 
beträgt ihr Anteil in Truchtelfingen nur ca. 30 %. Ursache sind die geringeren 
Flächenpotenziale bedingt durch die geringe Anzahl an Gewerbebrachen und 
die niedrigere Leerstandsquote. 

Die festgelegten Prioritäten sind nicht mit einer zwingend einzuhaltenden 
Reihenfolge für die Durchführung von Stadtumbaumaßnahmen gleichzuset-
zen. Die Realisierung entsprechender Maßnahmen hängt immer von der Be-
reitschaft der Grundstückseigentümer und vom Vorhandensein von öffentli-
chen und privaten finanziellen Mitteln ab und erfordert deshalb eine Flexibilität 
hinsichtlich des Handelns. Deshalb sind Stadtumbaumaßnahmen innerhalb 
der Stadtumbauschwerpunkte dort durchzuführen, wo die genannten Voraus-
setzungen gegeben sind. Die Prioritäten zeigen lediglich die Aussichten für 
den Erfolg der Maßnahmen auf. Sie geben damit Hinweise, in welchen Berei-
chen Aktivitäten zur Initiierung von Stadtumbaumaßnahmen besonders sinn-
voll sind, sowie Kräfte diesbezüglich schwerpunktmäßig eingesetzt und An-
strengungen gebündelt werden sollten. 
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Abb. 23: Stadtumbauschwerpunkte mit Prioritäten 
(eigene Darstellung, ohne Maßstab) 

 

5.2 Stadtumbaumaßnahmen 

Zur Umsetzung der Ziele des Stadtumbaus sind unterschiedliche Maßnahmen 
geeignet. Diese lassen sich ausgehend von den Leitzielen und den städtebau-
lichen Entwicklungskonzepten unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 
Bestandsanalyse ableiten. 

Nachfolgend wird zwischen nutzungsbezogenen und allgemein flächenbezo-
genen Maßnahmen unterschieden. 

5.2.1 Nutzungsbezogene Maßnahmen 

Die nutzungsbezogenen Maßnahmen beziehen sich auf die baulich genutzten 
Grundstücke innerhalb der Siedlungskörper. 

Erhalt: 

·  Erhalt und Sanierung von Stadtbild prägenden Gebäuden oder Gebäu-
deensembles (insbesondere historische Gebäude und charakteristische 
Industriebauten) 

·  Etablierung einer dauerhaften Nutzung 
·  qualitative Anpassung des Wohnungsbestands bzw. der Gewerbeflä-

chen an gegenwärtige bzw. zukünftige Nachfrage 
·  bei Wohnnutzung ggf. Reduzierung des Wohnungsbestands 

·  gestalterische Aufwertung des Umfelds 

Modernisierung und Wiedernutzung: 

·  Wiederbelebung unter Beibehaltung der bisherigen Nutzung 
·  Modernisierung von Gebäuden unter qualitativer Anpassung des Be-

stands an gegenwärtige bzw. zukünftige Nachfrage 

·  ggf. Verringerung der städtebaulichen Dichte durch Teilabriss 
·  bei Wohnnutzung ggf. Reduzierung des Wohnungsbestands 

·  Gestaltung der zugehörigen privaten Freiflächen 

Neunutzung: 

·  Abriss von Gebäuden mit schlechter Bausubstanz und Neubau unter 
Beibehaltung der bisherigen Nutzung 
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·  ggf. Verringerung der städtebaulichen Dichte durch Erhöhung des Frei-
flächenanteils 

·  bei Wohnnutzung ggf. Reduzierung des Wohnungsbestands 
·  ggf. Grundstücksneuordnung sinnvoll 

·  Gestaltung der zugehörigen privaten Freiflächen 

Umnutzung: 

·  Umbau von Gebäuden oder Abriss und Neubau von Gebäuden bei Än-
derung der bisherigen Nutzung entsprechend der Nutzungsziele des 
Zielkonzepts (z.B. Umwandlung von Wohnnutzung in gewerbliche Nut-
zung oder umgekehrt) 

·  ggf. Verringerung der städtebaulichen Dichte durch Erhöhung des Frei-
flächenanteils 

·  bei Wohnnutzung ggf. Reduzierung des Wohnungsbestands 

·  Gestaltung der zugehörigen privaten Freiflächen 

Zwischennutzung: 

·  temporäre Nutzung von Baulücken und Brachflächen bzw. Gebäudeab-
riss bei fehlenden Nutzungsinteressenten 

·  dauerhafte bauliche Nutzung bei späterem Bedarf möglich 
·  Beispiele für Zwischennutzung: einfache Begrünung durch Einsaat, 

Spielwiese, Verpachtung als Privatgärten, Eventfläche (z.B. Beachvol-
leyballfeld mit Strandbar in der Stadt) 

·  Verringerung der städtebaulichen Dichte und Reduzierung des Woh-
nungsbestands als mögliche Nebeneffekte 

Rückbau: 

·  Abriss von Gebäuden ohne Neubau (auch Teilabriss) 

·  Rückbau von sonstigen versiegelten Flächen 
·  Anlage von öffentlichen Grünflächen (z.B. Quartiersplatz, Stadtteilpark, 

Spielplatz) oder privaten Grünflächen (z.B. Gärten, Gemeinschaftsgrün, 
Spielehof) 

·  Verringerung der städtebaulichen Dichte und Reduzierung des Woh-
nungsbestands als mögliche Nebeneffekte 

5.2.2 Allgemein flächenbezogene Maßnahmen 

Bei den allgemein flächenbezogenen Maßnahmen handelt es sich um Maß-
nahmen im öffentlichen Raum, denen das Ziel einer Aufwertung des Wohn-
umfelds zukommt. Sie sind räumlich nicht auf die Bereiche der Stadtumbau-
schwerpunkte beschränkt sondern reichen darüber hinaus. 

Schaffung von Grün- und Freiflächen: 

·  Erhalt bzw. Schaffung von Freiräumen im Siedlungsbereich (z.B. durch 
Gebäudeabriss, Flächenentsiegelung, Freihaltung von Baulücken) 

·  Anlage und Gestaltung von öffentlichen Grünflächen mit Aufenthaltsqua-
lität (z.B. Parkanlagen, Plätze, Spielflächen) 

·  Anlage und Gestaltung von privaten Grünflächen mit Aufenthaltsqualität 
(z.B. Blockinnenbereiche, Höfe, Gemeinschaftsgrün, Gärten) 

Gestaltung des Straßenraums: 

·  Reduzierung der Straßenbreite auf ein Minimum entsprechend der gel-
tenden Richtlinien 

·  Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung 
·  Anlage ausreichend breiter Gehwege 

·  Anlage von Straßen begleitenden Parkplätzen 

·  Anlage von Querungshilfen 
·  Durchgrünung des Straßenraums durch Straßenbäume und Pflanzbeete 

·  Markierung der Stadtteileingänge (z.B. Bäume, Kunstobjekte, Verengung 
oder Versatz der Fahrbahn) 

Schaffung von Wegeverbindungen: 

·  Anlage und Gestaltung von in die Landschaft führenden Fußwegen 

·  Ergänzung von bestehenden Wegeverbindungen 
·  Aufwertung und Verbesserung der Erkennbarkeit von bestehenden We-

geverbindungen 

Aufwertung der Schmiecha: 

·  naturnahe Umgestaltung des Gewässerlaufs 
·  Öffnen von verdolten Abschnitten 

·  Pflanzung von standortgerechten Ufergehölzen 
·  Schaffung von zugänglichen Bereichen mit Erlebnisqualität 
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·  Anlage von Wasserspielbereichen 
·  Anlage einer Gewässer begleitenden Wegeverbindung 

5.3 Weitere Umsetzung des Stadtumbaus 

Die weitere Umsetzung des Stadtumbaus bis zur Realisierung von konkreten 
Maßnahmen wird nachfolgend zunächst allgemein erläutert. Danach werden 
die beiden Impulsprojekte „Gewerbebrache Riedstraße“ und „Stiegel-Nord“ 
dargestellt. Diese dienen der beispielhaften Realisierung von Stadtumbau-
maßnahmen und der Initiierung weiterer Projekte. Abschließend wird der Bei-
trag von Sanierungsmaßnahmen zum Stadtumbau erläutert und auf die be-
sondere Situation der Reaktivierung von Gewerbebrachen eingegangen. 

5.3.1 Allgemeine Vorgehensweise 

Die Umsetzung des Stadtumbaus geschieht über einzelne Stadtumbauprojek-
te. Die abgegrenzten Stadtumbauschwerpunkte geben darüber Auskunft, in 
welchen Bereichen ein Bedarf zum Stadtumbau besteht; die Priorisierung 
macht Aussagen über die Eignung und die Erfolgsaussichten. Wichtigste 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Realisierung von Stadtumbaumaßnah-
men ist jedoch - neben dem Vorhandensein von finanziellen Mitteln - die Be-
reitschaft der Grundstückseigentümer zur Mitwirkung. 

Im Rahmen des Stadtumbaus können sowohl formelle als auch informelle 
Planungsinstrumente angewandt werden. Den informellen kommt dabei eine 
besondere Bedeutung zu. Sie bieten hinsichtlich der Inhalte und des Konkreti-
sierungsgrads ein höheres Maß an planerischer Flexibilität. Dieses ist beim 
Stadtumbau aufgrund der zumeist komplexen Ausgangssituation (z.B. Ge-
mengelage mit vielen Eigentümern, unterschiedliche Interessen der Betroffe-
nen) in besonderem Maße erforderlich. Gleichzeitig bilden informelle Pla-
nungsinstrumente einen geeigneten Rahmen für die Einbeziehung der Betrof-
fenen in die Umsetzung des Stadtumbaus. 

Die weitere Umsetzung des Stadtumbaus ist nachfolgend schematisch darge-
stellt. 

Abb. 24: Schema der weiteren Umsetzung des Stadtumb aus 
(eigene Darstellung) 

städtebauliches Entwicklungskonzept 
 

Stadtumbaurahmenplan 

 

Planung Stadtumbauprojekt 
 

Realisierung 

 

Stadtumbaurahmenpläne 

Zur weiteren Konkretisierung des städtebaulichen Entwicklungskonzepts kön-
nen Stadtumbaurahmenpläne sinnvoll sein. Hierbei handelt es sich um ein 
informelles Planungsinstrument, d.h. ohne Rechtsverbindlichkeit. 
Stadtumbaurahmenpläne sind in der Regel nicht nur auf die Gebiete einzelner 
Stadtumbauprojekte beschränkt sondern beziehen - je nach Situation - auch 
die angrenzenden Bereiche bis hin zur Gesamtheit der Stadtumbauschwer-
punkte eines Stadtteils ein. Durch diese Betrachtungsweise, die über den 
Bereich von Einzelmaßnahmen hinausreicht, können Wechselwirkungen mit 
dem Umfeld berücksichtigt werden bzw. der geplante Stadtumbau im Zu-
sammenhang betrachtet werden. 
Die Stadtumbaurahmenpläne beinhalten eine Verortung von Stadtumbau-
maßnahmen und damit eine Zielformulierung unter Berücksichtigung der vor-
handenen städtebaulichen Strukturen. Der Detaillierungsgrad ist unterschied-
lich. Er reicht von Betrachtungen auf der Ebene von Quartieren oder Baublö-
cken bis hin zu grundstücksscharfen Darstellungen. Dies ergibt sich aus dem 
jeweiligen Planungsmaßstab und der in diesem Planungsstadium erforderli-
chen planerischen Flexibilität. 



Stadt Albstadt  Stadtentwicklungskonzept 

ARP Architektenpartnerschaft Stuttgart  Seite 33 

Planung von Stadtumbauprojekten 

Im Rahmen der Planung von Stadtumbauprojekten werden Stadtumbaumaß-
nahmen gebäude- und grundstücksscharf verortet und bezogen auf die spezi-
fische Situation konkretisiert. Grundlage bilden die in den städtebaulichen 
Entwicklungskonzepten und den Stadtumbaurahmenplänen formulierten Ziele 
sowie eine detaillierte Erfassung der städtebaulichen und funktionalen Prob-
lemsituation des Projektgebiets. 
Im Rahmen der Planung von Stadtumbauprojekten können formelle Pla-
nungsinstrumente wie Bebauungspläne erforderlich sein. 

Bürgerbeteiligung 

Die Erarbeitung von Stadtumbaurahmenplänen sowie die Planung und Durch-
führung von konkreten Stadtumbauprojekten erfordert eine enge Abstimmung 
und Beteiligung der betroffenen Bürger. 
Durch Bürgerbeteiligung im Rahmen der Erstellung der Stadtumbaurahmen-
pläne können spezifische Bedürfnisse der Betroffenen berücksichtigt werden. 
Außerdem wird die Bevölkerung über die Zusammenhänge und Erfordernisse 
des Stadtumbaus informiert. Dies trägt zur Bewusstseinsbildung bei und för-
dert die Transparenz politischer Entscheidungen. Auf diese Weise kann auch 
bei wenig populären Maßnahmen im Rahmen des Stadtumbaus eine Akzep-
tanz in der Bevölkerung erzielt werden. 

Signalwirkung öffentlicher Maßnahmen 

Bei der Durchführung von Stadtumbauprojekten sind in vielen Fällen öffentli-
che Maßnahmen als Impulse erforderlich. Sie dienen dazu, das Vertrauen in 
die Zukunftsfähigkeit der durch Funktionsverluste gekennzeichneten Projekt-
gebiete wieder herzustellen. Die hiervon ausgehende Signalwirkung bildet 
dann die Grundlage für die Bereitschaft von privaten Eigentümern, sich mit 
entsprechenden Maßnahmen selbst am Stadtumbau zu beteiligen. 

5.3.2 Impulsprojekt Gewerbebrache Riedstraße 

Das Gebiet des Impulsprojekts „Reaktivierung Gewerbebrache Riedstraße“ 
liegt im Südwesten von Ebingen in unmittelbarer Nähe zu einem Anschluss an 
die B 463 und umfasst eine Größe von ca. 3,7 ha. Es handelt sich um vorwie-
gend gewerblich genutzte Flächen; Wohnnutzung kommt nur untergeordnet 
vor. 

Das Projektgebiet ist geprägt durch große leer stehende Gebäude einer ehe-
maligen Textilfabrik, die sich in einem baulich sehr schlechten Zustand befin-
den. Hinzu kommen Gebäude einer Maschinenbaufabrik, die Erweiterungsflä-
chen benötigt. Die innere Erschließung des Gebiets ist zu gering dimensio-
niert und in einem schlechten Ausbauzustand. 

Abb. 25: Bestandssituation im Projektgebiet Gewerbe brache Riedstraße 
(eigene Fotos) 

 
 

Aufgrund der vorhandenen Gewerbebrache ist das Gebiet als Stadtumbau-
schwerpunkt eingestuft. Aus der Lage an der B 463 ergibt sich eine gute Ver-
kehrsanbindung; die großflächige Gewerbebrache ist als großes Flächenpo-
tenzial zu bewerten. Die Priorität hinsichtlich des Stadtumbaus wird deshalb 
mit hoch bewertet. 
Das städtebauliche Entwicklungskonzept sieht für das Projektgebiet das Nut-
zungsziel „Arbeiten an der Entwicklungsachse“ innerhalb der Funktion des 
Hauptgewerbestandorts, die dem Stadtteil Ebingen zukommt, vor. 
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Abb. 26: Städtebauliches Entwicklungskonzept und St adtumbaupriorität 
für das Gebiet Gewerbebrache Riedstraße 
(eigene Darstellung, ohne Maßstab) 

 
 

Mit dem Stadtumbauprojekt werden folgende Ziele verfolgt: 
·  Erhalt von Arbeitsplätzen durch die Erweiterung eines bestehenden Ge-

werbebetriebs und Neuschaffung durch Gewerbeneuansiedlung 
·  Nutzung von Flächenpotenzialen im Bestand durch die Reaktivierung 

brach gefallener Flächen 
·  Aufwertung des Stadtbilds am Eingang von Albstadt durch eine Neube-

bauung 

Als Stadtumbaurahmenplan dient ein Neuordnungskonzept, das neben den 
Gewerbebrachen selbst auch die angrenzenden gewerblich genutzten Struk-
turen einbezieht. Es beinhaltet verschiedene Stadtumbaumaßnahmen. Zu 
nennen ist eine Neunutzung der brach gefallenen Bereiche. Diese beinhaltet 
den Abbruch von Bestandsgebäuden, eine Grundstücksneuordnung sowie 
eine Neubebauung für eine gewerbliche Nutzung. Weitere Maßnahmen sind 
die Neuanlage und Gestaltung von öffentlichen Verkehrsflächen sowie die 
Anlage eines Quartiersplatzes als öffentliche Grünfläche. 

Abb. 27: Neuordnungskonzept Gewerbebrache Riedstraß e 
(eigene Darstellung, ohne Maßstab) 

  

Für die Realisierung der Maßnahmen war die Aufstellung eines Bebauungs-
plans erforderlich. 

Eine Beteiligung der Eigentümer und Bewohner erfolgte im Vorfeld der Pla-
nung mit Hilfe eines Fragebogens zur Feststellung von Defiziten und Wün-
schen der direkt von der Maßnahme Betroffenen. 

5.3.3 Impulsprojekt Stiegel-Nord 

Das Gebiet des Impulsprojekts „Rückbau, Modernisierung und Wiedernutzung 
von Wohnungsbrachen Stiegel-Nord“ liegt westlich von Tailfingen auf der 
Albhochfläche. Es handelt sich um ein Wohngebiet aus den 1950er und 
1960er Jahren und umfasst eine Größe von ca. 8,3 ha. 

Das Projektgebiet ist gekennzeichnet durch hohe Mietwohnungsleerstände 
(ca. 22 %). Der Wohnungszustand ist teilweise defizitär; die Wohnungen sind 
hinsichtlich Größen und Zuschnitte nicht marktfähig. Hinzu kommt ein wenig 
attraktives Wohnumfeld sowohl auf den Baugrundstücken als auch im öffentli-
chen Raum. Die Einwohnerstruktur lässt sich durch einen hohen Anteil älterer 
Bevölkerungsgruppen und einen hohen Ausländeranteil kennzeichnen. 

B 463 
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Abb. 28: Bestandssituation im Projektgebiet Stiegel -Nord 
(eigene Fotos) 

 
 

Aus der feststellbaren Problemsituation resultiert eine Einstufung des Gebiets 
Stiegel-Nord als Stadtumbauschwerpunkt. Die hohe Priorität für den Stadtum-
bau ergibt sich aus dem großen Flächenpotenzial (hoher Anteil an leer ste-
hendem Wohnraum) und der Nähe zur Infrastruktur (Kindergarten und Grund-
schule im Stadtviertel Stiegel in unmittelbarer Nähe, Nahversorgung entspre-
chend Stadtentwicklungskonzept im Bereich Stiegel-Langenwand vorgese-
hen). 
Das städtebauliche Entwicklungskonzept sieht für das Projektgebiet das Nut-
zungsziel „Wohnen auf der Hochfläche“ vor. 

Abb. 29: Städtebauliches Entwicklungskonzept und St adtumbaupriorität 
für das Gebiet Stiegel-Nord 
(eigene Darstellung, ohne Maßstab) 

 
 

Übergeordnetes Ziel für dieses Stadtumbauprojekt ist die Verbesserung der 
Wohn- und Aufenthaltsqualität im Gebiet. Auf diese Weise soll ein kinder- und 
familienfreundliches Lebensumfeld entstehen und das Erscheinungsbild des 
Stadtviertels aufgewertet werden. Gleichzeitig kann der Wohnungsbestand 
sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht angepasst werden. 
Durch diese Maßnahme im Bestand kann der Landschaftsverbrauch reduziert 
werden. 

Als Stadtumbaurahmenplan fungiert ein Neuordnungskonzept, das den ge-
samten Bereich mit Mehrfamilienhausbebauung im nördlichen Teil des Stie-
gels umfasst, also auch bereits modernisierte Gebäude. Es beinhaltet ver-
schiedene Stadtumbaumaßnahmen. Zu nennen ist eine Modernisierung und 
Wiedernutzung von Wohngebäuden. Im Rahmen einer Neunutzung werden 
bestehende Mietwohnungsbauten abgebrochen und Grundstücke für den Bau 
von Einfamilienhäusern für junge Familien geschaffen. Weitere Maßnahmen 
sind die Gestaltung des Straßenraums und die Aufwertung der privaten und 
öffentlichen Freiflächen. 
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Abb. 30: Neuordnungskonzept Stiegel-Nord 
(eigene Darstellung, ohne Maßstab) 

  

Für die Umsetzung des Stadtumbauprojekts war die Änderung des bestehen-
den Planungsrechts in Form einer Bebauungsplanänderung erforderlich. 

Die Durchführung des Impulsprojekts Stiegel-Nord ist mit einer umfangreichen 
Bürgerbeteiligung verbunden. Zu nennen ist eine Befragung der Eigentümer 
und Bewohner im Vorfeld der Planung mittels Fragebogen zur Feststellung 
von Defiziten und Wünschen. Hinzu kommen Bürgerinformationsveranstal-
tungen und Stadtteilspaziergänge als Informationsplattform während der Pla-
nung und der Realisierung sowie ein Workshop zur Planung von öffentlichen 
Spielflächen. 

Abb. 31: Gebäudeabbruch und modernisiertes Gebäude im Gebiet Stie-
gel-Nord 
(Stadt Albstadt) 

 
 

5.3.4 Sanierungsmaßnahmen und Stadtumbau 

Ausgehend von bereits durchgeführten, in der Realisierung befindlichen oder 
geplanten städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen in Albstadt kann deren 
Beitrag zum Stadtumbau im Sinne der Leitziele „Gegensteuern durch Attrakti-
vierung“ und „Anpassung durch zielorientierte Entwicklung“ dargestellt wer-
den. 

Mit der bereits durchgeführten Sanierungsmaßnahme „Untere Vorstadt“ und 
den derzeit durchgeführten bzw. in Vorbereitung befindlichen Sanierungs-
maßnahmen „Bürgerturm“ und „Westliche Innenstadt“ betreibt die Stadt Alb-
stadt umfassende städtebauliche Aufwertungsmaßnahmen mit dem Ziel einer 
Attraktivierung der Ebinger Innenstadt. Dabei ist es beabsichtigt, durch eine 
Minderung des Durchgangsverkehrs und eine Reduzierung der Straßenbreite 
im Zuge des Ausbaus der Westtangente (Tunnel) und der Neuorganisation 
der Parkierung die Aufenthaltsqualität der öffentlichen Räume für Bewohner 
und Kunden deutlich zu erhöhen. Eine weitere Attraktivierung der Innenstadt 
soll durch den Rückbau von Brachen und die Schaffung von Grünflächen 
erreicht werden. Somit werden Aufenthalt und Einkauf in der Ebinger „City“ 
attraktiver und erlebbarer, was letztendlich zu einer Stärkung Albstadts in 
seiner Funktion als Einkaufsort in der Region beiträgt. 
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Das Sanierungsgebiet „Theodor-Groz-Straße“ befindet sich unmittelbar süd-
lich der Ebinger Innenstadt. Im Mittelpunkt der Maßnahmen steht die gewerb-
liche Entwicklung von nicht oder unzureichend genutzten Gewerbegrundstü-
cken sowie die Weiterentwicklung eines zentrumsnahen Wohnquartiers. 
Durch den Rückbau ehemaliger Fabrikgebäude in schlechter Bausubstanz - 
verbunden mit einer städtebaulichen Neuordnung - wird auf diesen Flächen 
ein Entwicklungspotenzial für einen benachbarten Gewerbebetrieb geschaf-
fen. Auf diese Weise wird die Stadt Albstadt als Wirtschaftsstandort gestärkt; 
bestehende Arbeitsplätze werden gesichert und neue können geschaffen 
werden. Die Modernisierungsmaßnahmen und die Aufwertung des öffentli-
chen Raums im Wohnquartier dienen der Aufwertung des Stadtbilds und der 
qualitativen Anpassung des Wohnungsbestands. Insgesamt kann so für das 
Gebiet das Profil eines attraktiven, zentrumsnahen Quartiers zum Wohnen 
und Arbeiten entwickelt werden. 

Auch die Sanierungsmaßnahme „Oststadt“ in Ebingen verfolgt das Ziel der 
Schärfung des Profils dieses Gebiets als einen attraktiven Wohnstandort aus 
der Vor- und Nachkriegszeit. Mit den Modernisierungs- und Instandsetzungs-
maßnahmen soll der Wohnungsbestand den heutigen Anforderungen ange-
passt werden. Durch die Aufwertung des Wohnumfelds erfährt die Attraktivität 
des Gebiets eine Steigerung. 

Zielsetzung der Stadterneuerung Ebingen-West ist es, städtebauliche Defizite 
zu beseitigen und Problemen im sozialen Miteinander entgegen zu wirken. 
Neben der Modernisierung des Gebäudebestands findet hier ein Rückbau von 
Wohngebäuden im Sinne einer quantitativen Anpassung des Wohnungsbe-
stands statt. Durch Aufwertungs- und Gestaltungsmaßnahmen im öffentlichen 
Raum wird das Erscheinungsbild des Quartiers verbessert und seine Attrakti-
vität als Wohnstandort erhöht. 

Auch zukünftig müssen Sanierungsmaßnahmen vor dem Hintergrund der 
formulierten Leitziele für die Stadtentwicklung einen wichtigen Beitrag zum 
Stadtumbau in Albstadt leisten. 

5.3.5 Reaktivierung von Gewerbebrachen 

Die Gewerbebrachen veranschaulichen als visuelle Schandflecke im Stadtbild 
am deutlichsten die Folgen des Strukturwandels in Albstadt. Gleichzeitig bil-
den sie in vielen Fällen großflächige Entwicklungspotenziale innerhalb der 
bestehenden Siedlungsflächen. Eine Reaktivierung dieser Flächen besitzt 
deshalb eine hohe Symbolkraft hinsichtlich einer erfolgreichen Bewältigung 
des Stadtumbaus. Hinzu kommt, dass dadurch auch auf angrenzende Gebie-
te Impulse hinsichtlich des Stadtumbaus ausgehen können. 

Die Reaktivierung gestaltet sich jedoch häufig schwierig. Ursache hierfür ist 
ein hoher finanzieller Aufwand durch erforderliche Abriss- oder Modernisie-
rungsmaßnahmen. Hinzu kommt in vielen Fällen eine kostenintensive Altlas-
tensanierung. Weiterhin sind überhöhte Buchwerte oder Wertvorstellungen 
der Eigentümer zu nennen, die weder der tatsächlichen Marktsituation ent-
sprechen noch die oben genannten Kostenpunkte berücksichtigen. Schließ-
lich können auch komplizierte Eigentumsverhältnisse einem Verkauf oder 
einer Durchführung von Maßnahmen entgegenstehen. Auf den ersten Blick 
erscheinen deshalb neu erschlossene Grundstücke für viele Investoren attrak-
tiver als Gewerbebrachen. 

Für eine erfolgreiche Reaktivierung von Gewerbebrachen ist deshalb in vielen 
Fällen ein Anschub, eine Vorleistung oder eine Unterstützung durch die öf-
fentliche Hand  erforderlich. 

Strategien 

Eine enge Zusammenarbeit zwischen der Stadt und den Eigentümern der 
Gewerbebrachen ist eine wichtige Voraussetzung für deren Reaktivierung. So 
muss die Stadt in Kenntnis der Absichten der Eigentümer hinsichtlich des 
Umgangs mit den Gewerbebrachen (z.B. Eigennutzung, Vermietung, Verkauf) 
gelangen. Eine Kontaktaufnahme muss dabei seitens der Stadt erfolgen. 
Gleichzeitig sind die Eigentümer hinsichtlich der städtebaulichen Ziele für die 
Gewerbebrachen und deren Umfeld (z.B. Nutzungsziele im Sinne des Stadt-
entwicklungskonzepts oder mittelfristig geplante Aufwertung des Umfelds) 
sowie möglicher Unterstützung seitens der Stadt bei der Inanspruchnahme 
von Fördermitteln, der Weitergabe von praktischen Erfahrungen bei der Reak-
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tivierung von Gewerbebrachen oder der Vermarktung der Objekte zu informie-
ren. 

Innerhalb der städtischen Verwaltung ist eine enge Zusammenarbeit von 
Stadtplanung und Wirtschaftsförderung für die Reaktivierung der Gewerbe-
brachen von großer Bedeutung. So ist die Verteilung der Nutzungsziele des 
Stadtentwicklungskonzepts als raumbezogener Rahmen für die Ansiedlung 
von Gewerbebetrieben zu betrachten. Weiterhin ist eine Vermarktung der 
Gewerbebrachen zusammen mit noch unbebauten Grundstücken durch die 
Wirtschaftsförderung erforderlich. Hierzu sind diese in einem gemeinsamen 
Flächenpool zu führen. Die Inhalte der Gewerbebrachendatenbank bilden 
dabei eine wichtige Informationsgrundlage. Zusätzlich sind für die Gewerbe-
brachen Angaben zur Altlastensituation zu erheben. Eine regelmäßige Pflege 
der Daten des Flächenpools ist erforderlich. 

Gegenüber Investitionen in Gewerbebrachen bestehen in vielen Fällen Vor-
behalte. Aus diesem Grund müssen als Argumentationshilfen nicht nur die 
Potenziale der Flächen, z.B. hinsichtlich ihrer Lage, deutlich herausgestellt, 
sondern auch bereits erfolgreich durchgeführte Reaktivierungen aufgezeigt 
werden. Solche „Gute Beispiele“, von denen Albstadt schon zahlreiche vor-
weisen kann, sind entsprechend zu dokumentieren. Zu nennen sind unter 
anderem: 

·  Neubau der Hochschule auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Textil-
fabrik York (Ebingen), 

·  Neubau von Seniorenwohnungen auf dem Gelände einer ehemaligen 
Brauerei an der Martinskirche (Ebingen), 

·  Neubau des Seniorenzentrums Albstadt (Pflegeheim und betreutes 
Wohnen) auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Textilfabrik Meta-
werke im Zentrum von Tailfingen, 

·  Bau des technischen Rathauses in Tailfingen auf dem Grundstück eines 
ehemaligen Gasthauses, 

·  Umwandlung des zentrumsnah gelegenen, repräsentativen Gebäudes 
der Textilfabrik Blickle Wwe. (Tailfingen) in Wohnungen, 

·  Neubau von Lebensmittelmärkten auf den Grundstücken von Gewerbe-
brachen in der Dorotheenstraße (Tailfingen) und in der Konrad-
Adenauer-Straße (Truchtelfingen). 

Abb. 32: Umgenutzte Textilfabrik in Tailfingen als Beispiel für eine reak-
tivierte Gewerbebrache 
(eigene Fotos) 

 
 

Mit der Durchführung gezielter Maßnahmen können die Attraktivität von Ge-
werbebrachen erhöht und die Vermarktungschancen gesteigert werden. Hier-
zu zählen insbesondere Vorleistungen hinsichtlich der Sanierung von Altlas-
ten oder die Freiräumung des Grundstücks durch den Abriss nicht moderni-
sierbarer oder erhaltenswerter Bausubstanz verbunden mit einer temporären 
Begrünung der Fläche. Auch die Aufwertung des Umfelds wirkt sich positiv 
auf das Erscheinungsbild und die Attraktivität von Objekten aus. 

Finanzierung 

Die Reaktivierung von Gewerbebrachen muss primär durch den späteren 
Nutzer bzw. Investor finanziert werden. In vielen Fällen ist jedoch von der 
Notwendigkeit einer Förderung durch die öffentliche Hand auszugehen. Auf 
diese Weise können besondere Aufwendungen im Vergleich zu einer Neuin-
vestition auf einer noch unbebauten Fläche kompensiert und dazu beigetra-
gen werden, dass die Reaktivierung für Private aus wirtschaftlicher Sicht att-
raktiv wird. Aufgrund der hohen städtebaulichen Bedeutung der Reaktivierung 
von Gewerbebrachen und der davon ausgehenden Impulse lässt sich eine 
Förderung rechtfertigen. 

Als Fördermittelprogramm ist zunächst die Städtebauförderung und hier ins-
besondere die Instrumente der Sanierungs- und der Stadtumbaumaßnahmen 
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zu nennen, bei denen nicht nur Bund und Land sondern auch die Kommune 
private Maßnahmen bezuschussen. Für die Erhebung und Sanierung von 
Altlasten bestehen Fördermöglichkeiten durch das Land. Grundlage hierfür 
bildet die baden-württembergische Förderrichtlinie Altlasten. Möglicherweise 
lassen sich auch Gelder aus EU-Programmen für die Reaktivierung von Ge-
werbebrachen einsetzen. Zu beachten ist, dass eine Kombination von ver-
schiedenen Förderprogrammen nicht in allen Fällen zulässig ist. 

5.4 Monitoring 

Als Instrument für die Erfolgskontrolle von Stadtumbauprojekten wird ein Mo-
nitoringsystem empfohlen. Dieses basiert auf einer kontinuierlichen Beobach-
tung von Indikatoren, anhand derer sich die Notwendigkeit von Stadtumbau 
ablesen lässt. Gleichzeitig bildet es die Basis für eine Fortschreibung des 
Stadtentwicklungskonzepts. 

Mit Hilfe des Monitoringsystems lässt sich überprüfen, ob sich realisierte 
Stadtumbauprojekte als zielführend hinsichtlich der formulierten Leitziele er-
weisen. Positive Veränderungen der Indikatoren lassen diesbezüglich auf 
einen Erfolg schließen. Gleichzeitig lassen sich aus der Entwicklung der Indi-
katoren Veränderungen beim Stadtumbaubedarf ableiten. Auf dieser Basis 
lassen sich die Abgrenzung und die Priorität der Stadtumbauschwerpunkte 
fortschreiben. 

Für eine kontinuierliche Beobachtung innerhalb des Monitoringsystems eig-
nen sich folgende Indikatoren: 

·  Gewerbebrachen:  
Im Rahmen der Erarbeitung dieses Stadtentwicklungskonzepts wurden 
die vorhandenen Gewerbebrachen erfasst. Diese Daten sollen in einem 
Gewerbebrachenkataster fortgeschrieben werden, d.h. neue Gewerbe-
brachen sollen aufgenommen sowie die wieder einer Nutzung zugeführ-
ten entfernt werden. 

·  Baulücken:  
Die im Rahmen der Erarbeitung dieses Stadtentwicklungskonzepts er-
fassten Baulücken sollen in ein entsprechendes Kataster überführt wer-

den. Dieses kann auf der Grundlage der bei der Stadtverwaltung einge-
henden Bauanträge aktualisiert werden. 

·  Wohnraumleerstände:  
Im regelmäßigen Abstand von zwei Jahren sollen die Wohnraumleer-
stände mittels Stromzähleranalyse neu erfasst werden. 

·  Bevölkerungsentwicklung:  
Ausgehend von der tatsächlich eintretenden Entwicklung der Bevölke-
rung können die Prognosen fortgeschrieben werden. 

·  Wohnungsbedarf:  
Auf der Basis der Fortschreibung der Bevölkerungsprognosen lässt sich 
auch der zukünftige Wohnungsbedarf neu ermitteln. 

Das Gewerbebrachen- und das Baulückenkataster eignen sich zur Übernah-
me in ein Geografisches Informationssystem (GIS). Auf diese Weise kann die 
verwaltungsinterne Nutzung der Daten (z.B. im Rahmen eines Gewerbeflä-
chenpools) optimiert werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Daten 
teilweise öffentlich nutzbar zu machen. 

Im Rahmen der Pflege des Gewerbebrachen- und des Baulückenkatasters 
sowie der regelmäßigen Erfassung der Wohnungsleerstände können Verän-
derungen dieser Parameter im zeitlichen Verlauf dokumentiert werden. Der 
Erfolg einzelner Stadtumbauprojekte kann insbesondere anhand der Abnah-
me der Zahl von Wohnraumleerständen und von Gewerbebrachen in den 
jeweiligen Projektgebieten und ggf. auch im Umfeld aufgezeigt werden. Eine 
stadtteilbezogene oder gesamtstädtische Erfolgskontrolle erfolgt auf der Basis 
der Entwicklung der Anzahl von Gewerbebrachen, Baulücken und Wohnraum-
leerständen sowie der Bevölkerungsentwicklung. Diesbezüglich abnehmende 
Zahlen sowie eine Stabilisierung der Bevölkerungsentwicklung sind als positiv 
zu werten. 

Anhand der Veränderungen bei Gewerbebrachen, Baulücken oder Wohn-
raumleerständen können gleichzeitig neue Problemgebiete, die Stadtumbau-
maßnahmen erforderlich machen, identifiziert werden. Es lassen sich neue 
Stadtumbauschwerpunkte abgrenzen und priorisieren sowie - bei Bedarf - 
auch für die Bestehenden eine Neueinstufung der Priorität vornehmen. So 
kann beispielsweise aus dem Auftreten von zusätzlichen Gewerbebrachen 
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eine Erhöhung der Priorität resultieren; umgekehrt kann eine Reaktivierung 
die Verringerung der Priorität zur Folge haben. 

Anhand der Entwicklung der Bevölkerungszahlen und des Wohnungsbedarfs 
lassen sich für die Stadtumbauprojekte neue Handlungsschwerpunkte ablei-
ten. So ist beispielsweise aus einer Verlangsamung der Bevölkerungsabnah-
me und einer damit verbundenen Änderung des zukünftigen Wohnungsbe-
darfs eine Verringerung des Wohnungsbestands in geringem Umfang erfor-
derlich. 

Die Fortschreibung der Gewerbebrachen- und Baulückendatenbank sollte 
durch die neu zu schaffende zentrale GIS-Stelle koordinierend sowie ergän-
zend durch die Stabstelle Sanierung und den am Stadtumbau beteiligten Sa-
nierungsträger erfolgen. Die vorliegenden Datensätze können in ein GIS ein-
gepflegt werden. Die Zuarbeit, also die Lieferung der notwendigen aktuellen 
Daten, muss über das Stadtplanungsamt, Abt. Bauordnung, das Amt für öf-
fentliche Ordnung, Abt. Gewerbeaufsicht, und die Wirtschaftsförderung erfol-
gen. Durch die zentrale Zusammenführung und Auswertung der Daten in 
einem GIS durch die neue koordinierende GIS-Stelle (ergänzt u.a. durch die 
Ergebnisse der integralen Altlastenerhebung, Verkehrsnetz, Bodenrichtwerte) 
ist die Fortschreibung und zielgerichtete Auswertung gewährleistet. Die Dar-
stellung der Stadtumbauschwerpunkte kann daher laufend aktualisiert und 
entsprechend durch die Stabstelle Sanierung bei der Akquirierung weiterer 
Fördermittel und in der Umsetzung durch den am Stadtumbau beteiligten 
Sanierungsträger verwendet werden. 

Eine vollständige Überarbeitung des Zielkonzepts ist allein auf der Basis der 
Daten, die im Rahmen des Monitorings erfasst werden, nicht möglich. Hierzu 
bedarf es der umfassenden Neuerarbeitung einer Bestandsanalyse. 

 

 

 

 

Abb. 33: Monitoringsystem 
(eigene Darstellung) 
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6 Fazit 

Albstadt steht hinsichtlich seiner weiteren Entwicklung vielfältigen Problemen 
und großen Herausforderungen  gegenüber. Diese resultieren insbesondere 
aus dem Strukturwandel in der Textilindustrie  und der demographischen 
Entwicklung . Aber auch hinsichtlich der städtebaulichen Rahmenbedin-
gungen  sind Defizite erkennbar. 

Gleichzeitig besitzt Albstadt auch vielfältige Potenziale . Diese bieten viele 
Chancen , die zur Bewältigung der Herausforderungen genutzt werden kön-
nen und müssen. Hierzu ist sowohl ein Anpassen  an die veränderten Rah-
menbedingungen als auch ein Gegensteuern  erforderlich. 

Albstadt gehört zu den Städten, in denen der demographische Wandel zuerst 
wahrnehmbar wird; die Stadt befindet sich dies bezüglich gewissermaßen in 
einer Vorreiterrolle . Damit bietet sich für Albstadt die Chance , sich vor ande-
ren Städten mit dieser Entwicklung auseinanderzusetzen, sich frühzeitig 
darauf vorzubereiten , ein entsprechendes Profil zu entwickeln  und dieses 
zielstrebig umzusetzen . 
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8 Anhang Pläne 

Plan 1.1: Bauflächenpotenzial Albstadt-Ebingen 
Plan 1.2: Bauflächenpotenzial Albstadt-Truchtelfingen 
Plan 1.3: Bauflächenpotenzial Albstadt-Tailfingen 
Plan 1.4: Bauflächenpotenzial Albstadt-Onstmettingen  

Plan 2: Wohnraumleerstände 

Plan 3: Verkehr (Bestand) 

Plan 4: Infrastruktureinrichtungen (Bestand) 

Plan 5: Freiraum und Umwelt (Bestand) 

Plan 6.1: Entwicklungskonzept Albstadt-Ebingen 
Plan 6.2: Entwicklungskonzept Albstadt-Tailfingen und -Truchtelfingen 
Plan 6.3: Entwicklungskonzept Albstadt-Onstmettingen 

Plan 7: Priorisierung Stadtumbauschwerpunkte 

 

Alle Pläne im Anhang sind unmaßstäblich verkleinert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


